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07.08.2023 


 


Beurteilung von Limifierungsmaßnahmen 


 


1. § 155 Abs. 2 VAG (Prämienänderungen) 


 


Der Zusfimmung des Treuhänders bedürfen 


1. der Zeitpunkt und die Höhe der Entnahme sowie die Verwendung von Mifteln aus der Rück-


stellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstaftung, soweit sie nach § 150 Absatz 4 zu ver-


wenden sind, und 


2. die Verwendung der Miftel aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstaftung. 


Der Treuhänder hat in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 darauf zu achten, dass die in der Satzung 


und den Versicherungsbedingungen besfimmten Voraussetzungen erfüllt und die Belange der Versi-


cherten ausreichend gewahrt sind. Bei der Verwendung der Miftel zur Begrenzung von Prämienerhö-


hungen hat er insbesondere auf die Angemessenheit der Verteilung auf die Versichertenbestände mit 


einem Prämienzuschlag nach § 149 und ohne einen solchen zu achten sowie dem Gesichtspunkt der 


Zumutbarkeit der prozentualen und absoluten Prämiensteigerungen für die älteren Versicherten aus-


reichend Rechnung zu tragen. 


 


2. Zitate 


 


„Das originäre Entscheidungsrecht über die Miftelverwendung verbleibt jedoch zunächst beim Versi-


cherer. Der Treuhänder hat bei der Verwendung der Miftel aus der RfB lediglich eine Kontrollfunkfion 


und darf sein Veto nur einlegen, wenn sich die Entscheidung des Versicherers nicht im Rahmen dessen 


hält, was bei Beachtung der gesetzlichen Beurteilungsspielräume, deren Einhaltung der Treuhänder 


unter Anwendung eines objekfiv generalisierenden Maßstabs überwachen soll, zulässig ist (BGH a.a.O.; 


Gerwins, NVersZ 2000, 353; Reinhard, VersR, 2003, 952 ff.). Die von dem Treuhänder zu überwachen-


den Grenzen betreffen gemäß § 12b Abs. 1a) S. 2 und 3 VAG a.F. bzw. § 155 Abs. 2 S. 2 und 3 VAG die 


folgenden Gesichtspunkte: der Treuhänder hat darauf zu achten, dass die in der Satzung und den Ver-


sicherungsbedingungen besfimmten Voraussetzungen erfüllt und die Belange der Versicherten ausrei-


chend gewahrt sind. Bei der Verwendung der Miftel zur Begrenzung von Prämienerhöhungen hat er 


insbesondere auf die Angemessenheit der Verteilung auf die Versichertenbestände mit einem Prämien-


zuschlag nach § 12a Abs. 4a VAG a.F. bzw. § 149 VAG und ohne einen solchen zu achten sowie dem 


Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der prozentualen und absoluten Prämiensteigerung für die älteren 


Versicherten ausreichend Rechnung zu tragen. 


An dieser beschränkten Kontrollmöglichkeit des Treuhänders hat sich auch die gerichtliche Überprü-


fung und mithin die Begutachtung durch den Sachverständigen auszurichten, die in gleicher Weise auf 


die Kontrolle der Einhaltung der Grenzen dieser unternehmerischen Entscheidung beschränkt ist. Da-


bei bedeutet der Ansatz eines „objekfiv generalisierenden Maßstabes" bei der Beurteilung der ausrei-


chenden Wahrung der Belange der Versicherten und der Zumutbarkeit, dass es nicht auf die Prüfung 


der Zumutbarkeit der sich für den Einzelnen ergebenden Prämiensteigerung, sondern auf die Zumut-


barkeit der Beitragserhöhung für das betroffene Kollekfiv ankommt, da der Treuhänder Vertreter der 


Gesamtheit der Versicherten, nicht aber Interessenvertreter eines einzelnen Versicherten ist (vergl. 


Gerwins NVersZ 2000, 353, beck-online; so auch Franz /Püftgen, Die materielle Rechtmäßigkeit der 


Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung und deren gerichtliche Überprüfung, VersR 


2022, 1ff., 24).). Diese Grenzen der dem Versicherer zustehenden Beurteilungsspielräume sind im Rah-


men der materiellen Überprüfung der Berechfigung des Versicherers zur Prämienanpassung voll 
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gerichtlich überprüfbar (BGH, Urt. v. 19.12.2018 a.a.O. Rn. 53, MüKo-WG a.a.O. § 203 Rn. 435, 595; 


Gerwins, NVersZ 2000, 353, 360)“. 1 


 


„Bei dieser Frage ist nach dem Wortlaut der Vorschrift insbesondere auf den Gesichtspunkt der „Ange-


messenheit“ der Verteilung auf die Versichertenbestände mit Beitragszuschlag nach § 149 VAG und 


ohne einen solchen zu achten, sowie überdies dem Gesichtspunkt der „Zumutbarkeit“ der prozentua-


len und absoluten Beitragssteigerung für die älteren Versicherten Rechnung zu tragen ist (vgl. § 155 


Abs. 2 VAG). … Der Treuhänder muss die Interessen der Allgemeinheit der Versicherten achten und bei 


seiner Bewertung auch mögliche künftige BAP berücksichfigen. Dabei darf er nicht seine Entscheidung 


an die Stelle der Entscheidung des VR setzen. Die Belange der Versicherten sind mit Blick auf die Ver-


wendung von RfB-Mifteln nicht opfimal im Sinne einer bestmöglichen Regelung für die Versicherten zu 


wahren (wobei auch nicht eindeufig zu besfimmen sein dürfte, was „opfimal“ ist), sondern nur „aus-


reichend“. Auch wenn der Treuhänder eine andere Maßnahme für besser erachtet, darf er die Zusfim-


mung nicht verweigern, wenn die vom Versicherer angestrebte Maßnahme die Belange der Versicher-


ten noch ausreichend wahrt. Aufgrund der vielgestalfigen Szenarien, wie sich einzelne Miftelverwen-


dungen auswirken können, ist eine pauschale Aussage dazu, wann die Belange der Versicherten aus-


reichend gewahrt sind, nicht möglich. … Aus der Vorschrift des § 155 Abs. 2 S. 3 VAG ergibt sich im 


Gegenschluss (e contrario), dass, soweit sich bei der Verwendung der Miftel zur Begrenzung von Bei-


tragserhöhungen eine „unangemessene“ Verteilung auf die Versichertenbestände mit einem Beitrags-


zuschlag nach § 149 VAG und ohne einen solchen ergibt oder die prozentuale und absolute Beitrags-


steigerungen für die älteren Versicherten „unzumutbar“ ist, die Belange der Versicherten nicht ausrei-


chend gewahrt sind. Der Treuhänder ist dann zu einem Veto berechfigt.“2 


 


3. Kriterien 


 


3.1. Reihenfolge der Limifierungsschrifte 


 


Zur Begrenzung von Beitragsanpassungen kommen folgende Limifierungsmaßnahmen zum Zuge: 


1. Verwendung der Zusatzrückstellungen gemäß § 150 Abs. 3 VAG und aus gekappten Alterungsrück-


stellungen3 


2. Verwendung der Miftel, die gemäß § 150 Abs. 4 VAG in der Rückstellung für erfolgsunabhängige 


Beitragsrückerstaftung (RfeuB) festgelegt sind und innerhalb von drei Jahren verwendet werden 


müssen 


3. Verwendung der Miftel aus der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstaftung (RfeaB) der Krankenver-


sicherung 


4. Verwendung der Altersentlastungsrückstellungen gemäß § 149 VAG4 


 
1 LG Stuttgart, 30.05.2023 


2 Dr. Einiko Franz, Köln „Offene Fragen bei Prämienanpassungen in der privaten Krankenversicherung gem. § 203 
Abs. 2 VVG nach dem BGH-Urteil vom 19.12.2018 – IV ZR 255/17, VersR 2019, 283“ 


3 Bei Versicherten mit vollendetem 65. Lebensjahr werden die gebildeten Zusatzrückstellungen beitragsmin-
dernd ab dem Anpassungsstichtag angerechnet. Bei Versicherten, die das 79. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, erfolgt dies jedoch höchstens in dem Maße, dass sich dadurch kein geringerer als der bisherige Beitrag 
ergibt. Die Berechnungen werden jeweils getrennt für die Zusatzrückstellungen aus dem Zins und aus der Kap-
pung durchgeführt. Dabei werden im ersten Schritt die Mittel aus dem Zins eingesetzt, danach erfolgt ausge-
hend von diesen Ergebnissen der Einsatz der Mittel aus ggf. erfolgten Kappungen. 


4 In einem letzten Schritt wird bei Versicherten mit vollendetem 65. Lebensjahr die aus dem gesetzlichen Zuschlag 
gemäß § 149 VAG und den darauf entfallenden Überzins gemäß § 150 VAG aufgebauten Alterungsrückstellun-
gen beitragsmindernd ab dem Anpassungsstichtag angerechnet. Bei Versicherten, die das 79. Lebensjahr noch 
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Dadurch (Nr. 4) ist insbesondere gewährleistet, dass bei der Verwendung der Miftel aus der RfeaB auf 


die Angemessenheit der Verteilung auf die Versichertenbestände mit und ohne gesetzlichen Zuschlag 


nach § 149 VAG geachtet ist (§ 155 Abs. 2 VAG). 


 


3.2. Grundsätze 


 


Nach Auffassung der Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V. 


sind die Belange der Versicherten dann ausreichend gewahrt, wenn bei Anpassungen auch die jüngeren 


Versicherten an Limifierungen parfizipieren und die Miftel aus der RfeaB nicht unter Bevorzugung ein-


zelner Versichertengruppen aus sachlich nicht gerechfferfigten Gesichtspunkten ein-gesetzt werden. 


Weiterhin müssen ausreichende Miftel für die Tarife und die Geschlechter in der RfeaB verbleiben, die 


nicht jetzt, aber evtl. demnächst anzupassen sind. Als vernünftiger objekfiver Maßstab kann bei der 


diesbezüglichen treuhänderischen Prüfung das Verhältnis der für den Tarif vorgesehenen RfeaB–Mit-


teln zu den insgesamt bereitgestellten Mifteln im Vergleich zum entsprechenden Verhältnis der Bei-


tragseinnahmen herangezogen werden.5 Dies kann jedoch keine absolut gülfige Regel sein, da in Son-


derfällen vom Ergebnis dieses Vergleichs abgewichen werden muss. 


Da Miftel aus der RfeaB für die Barausschüftung (BRE) eingesetzt werden, hat der Treuhänder auch 


diesbezüglich auf „Ausgewogenheit“ zu achten. Die Barausschüftung hat in der PKV eine lang geübte 


Tradifion. Es werden Gewinne ausgeschüftet an Versicherte, die in besonderem Maße zum Entstehen 


eines Risikogewinns (bzw. zur Verminderung eines Risikoverlustes) beigetragen haben. Sie stärkt damit 


die gesamte Schadensituafion, da sie zum risikobewussten Verhalten beiträgt, Bagatellschäden vermei-


det und ein Akquisifionsargument für gute Risiken ist, an deren Gewinnung die Versichertengemein-


schaft ein Interesse hat. Sie wirkt in dieser Form jedoch nur, wenn sie konfinuierlich prakfiziert wird, so 


dass sich die Versicherten auch darauf einstellen können und nicht befürchten müssen, dass es gerade 


in dem Jahr, in denen sie leistungsfrei sind, zufällig nichts gibt. Aus diesem Grund ist auch ein abruptes 


Absenken oder Aussetzen der Barausschüftung kontraprodukfiv. Es ließe die Schadenquote sofort an-


steigen (denn der Selbstbehalts-Effekt der Barausschüftung würde enffallen) und würde damit unter 


Umständen zeitnah sogar eine Beitragsanpassung provozieren. 


Der Einsatz von Einmalbeiträgen zur Begrenzung von Beitragserhöhungen hat in der gesamten PKV 


einen gewissen "Feuerwehrcharakter". Insoweit ist hier der Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der Bei-


tragsanpassung (BAP), insbesondere für ältere Versicherte, von erheblich höherer Bedeutung als ein 


vielleicht aus dem Grundsatz der ausreichenden Wahrung der Versichertenbelange abgeleiteter 


Grundsatz der „Verursachungsgerechfigkeit“. Letzterer würde (angewendet wie in der LV) in der PKV zu 


Ergebnissen führen, die z.B. eine Beitragskappung im Falle einer BAP ausschließen, weil unter Umstän-


den in dem anzupassen-den Tarif wegen der schlechten Schadensituafion überhaupt keine Über-


schüsse angefallen sind. Aus diesem Grund wird auch in der PKV keine nach Tarifen gegliederte Rech-


nungslegung verlangt. Und aus diesem Grund verlangt der Gesetzgeber in § 155 Abs. 2 VAG vom Treu-


händer die Berücksichfigung der Zumutbarkeit der BAP. Darüber hinaus wird durch § 150 VAG einer 


verursachungsgerechten Verteilung des Zinsüberschusses, einer - aufgrund der Zinssituafion - leider 


 
nicht vollendet haben, erfolgt dies jedoch höchstens in dem Maße, dass sich dadurch kein geringerer als der 
bisherige Beitrag ergibt. Die beitragswirksame Verwendung erfolgt tarifgebunden, womit die in Anspruch ge-
nommenen Mittel aus den Altersentlastungsrückstellungen Teil der jeweiligen tariflichen Alterungsrückstellun-
gen werden - unter Berücksichtigung der hierfür geltenden jeweils tarifeigenen Rechnungsgrundlagen. Bei einer 
ggf. folgenden Beitragsanpassung unterliegen somit auch die im Gesamtbeitragsvorteil eines Tarifs enthaltenen 
Minderungsbeträge dem Anpassungsrecht und sind entsprechend auf die neuen Rechnungsgrundlagen umzu-
rechnen. 


5 Die Höhe und Verteilung der Beitragserhöhungen kann dabei auch ein Grund für unterschiedliche RfB-Mittel 
sein. 
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derzeit immer schwächer werdende Gewinnquelle, Rechnung getragen. Daher ist auch weiterhin der 


"Feuerwehrcharakter" der RfeaB von besonderer Bedeutung. Die gängige Praxis führt zudem dazu, dass 


im Laufe einiger Jahre jeder Tarif einmal bei einer BAP in den Genuss von Mifteln gelangt. Zudem ist 


die Vermeidung hoher Beitragssteigerungen im Sinne aller Versicherten, da hohe Steigerungen durch 


ihre Öffentlichkeitswirksamkeit die Weftbewerbssituafion der PKV verschlechtern und so den Zuwachs 


guter Risiken, an denen die Versichertengemeinschaft interessiert ist, behindern. 


Daher kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass Maßnahmen zur Begrenzung von Spitzen-


erhöhungen im Falle einer BAP den Belangen aller Versicherter entsprechen und nicht nur denen, die 


im betreffenden Jahr an der Ausschüftung parfizipieren. 


Gemäß § 155 Abs. 2 VAG hat der Treuhänder bei der Verwendung von Limifierungsmifteln darauf zu 


achten, dass die Verteilung auf Versicherte mit einem Prämienzuschlag nach § 149 VAG und ohne einen 


solchen angemessen ist. Ab Vollendung des 65. Lebensjahres muss bei den Versicherten mit einem 


Prämienzuschlag der entsprechende Rückstellungsbetrag gemäß § 150 Abs. 3 VAG bei Anpassungen 


zur zeitlich unbefristeten Finanzierung von Mehrprämien oder eines Teils der Mehr-prämien verwendet 


werden. Mit Vollendung des 80. Lebensjahres muss eine vollständige Auskehrung erfolgen. Eine nicht 


angemessene Verteilung liegt z.B. dann vor, wenn mit einer Anpassung aus der Gutschrift gemäß § 149 


VAG ein Nachlass realisiert wird, der dann zu einer entsprechenden Minderung eines Limifierungsein-


malbeitrages führt.  


 


3.3. Kriterien 


 


Die folgenden Kriterien stellen keine abschließende Aufreihung dar. 


 


(1) Der Treuhänder hat zu prüfen, dass auch für die folgende(n) Anpassung(en) weiterhin Miftel in 


ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt werden können. Auch daran zeigt sich, dass mit den 


insgesamt veranschlagten Limifierungsmifteln eine ausreichende Wahrung der Belange aller Ver-


sicherten gegeben ist. Als objekfiv generalisierender Maßstab könnte die langfrisfige Entwick-


lung der RfB-Quote betrachtet werden. Alternafiv könnte der Absolutbetrag der für Limifierungs-


zwecke verwendeten RfB-Miftel im Vergleich zu den Vorjahren betrachtet werden. Sofern in ei-


nem Jahr nur wenige Erhöhungen anfallen, könnte das Verhältnis der zu verwendenden RfB-


Miftel in Relafion zum gesamten Mehrbeitrag betrachtet werden und mit den entsprechenden 


Werten der Vorjahre verglichen werden. Auch andere Maßstäbe sind denkbar. Bei der Festlegung 


des zur Verfügung gestellten Betrages an RfB-Mifteln könnte gegebenenfalls eine absehbare Ent-


wicklung künftiger Beitragsanpassungen (z.B. die absehbare Absenkung von Rechnungszinsen in 


den übrigen Tarifen) berücksichfigt werden. 


(2) Die Höhe der zur Verfügung gestellten RfB-Miftel könnte durch Sensifivitätsbetrachtungen be-


gründet werden. Wenn eine nur geringe Verbesserung der Limifierungsgrenzen zu einem deut-


lichen Mehrbedarf an Mifteln führen würde, kann eine zusätzliche Bereitstellung von Mifteln 


nicht gefordert werden. Die Belange der Versicherten in den aktuell nicht von Beitragsanpas-


sungsmaßnahmen betroffenen Tarifen wären dann nicht mehr ausreichend gewahrt. 


(3) Die zu verwendenden Miftel für die Barausschüftung sollten grundsätzlich über die Zeit schon 


unterhalb der Limifierungsmiftel liegen und über die Zeit auch ein ausgewogenes Verhältnis zei-


gen. 


(4) Alftarife und Tarife, die für das Neugeschäft geöffnet sind, sollten bei vergleichbaren Leistungs-


kriterien auch vergleichbar behandelt werden. 


(5) Ein weiteres zu beachtendes Kriterium kann die Zeit nach der letzten Anpassung sein. Je weiter 


der Zeitraum der letzten Anpassung zurückliegt, desto höher können die absoluten und prozen-


tualen Limifierungsgrenzen als zumutbar angesehen werden. 
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(6) Die Belange der Versicherten können als gewahrt angesehen werden, wenn sich die Aufteilung 


der RfB-Miftel auf die anzupassenden Tarife an den Anteilen der Beitragseinnahme der einzelnen 


Tarife an der Gesamtbeitragseinnahme orienfiert. 


(7) Eine ausreichende Wahrung der Belange der Versicherten könnte als gegeben angesehen wer-


den, wenn der Versicherer erkennbar stets ein gleichbleibendes Limifierungskonzept anwendet. 


Die konkreten Limifierungsgrenzen können von Jahr zu Jahr in Abhängigkeit von der Höhe der 


zur Verfügung stehenden RfB-Mifteln variieren. Die Veränderungen gegenüber den Vorjahresli-


mifierungen sollten dann aber alle Tarife gleichmäßig betreffen. 


(8) Tarife mit Sondersachverhalten rechfferfigen stets auch eine Abweichung von einem grundsätz-


lichen Limifierungskonzept oder von den hier dargestellten Kriterien, ohne dass die ausrei-


chende Wahrung der Belange als gefährdet angesehen werden muss. Sondersachverhalte könn-


ten sein: ein außergewöhnliches Anpassungsniveau, „Sozialtarife“, oder ähnliches. 


(9) Dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der prozentualen und absoluten Prämiensteigerungen für 


die älteren Versicherten wird z.B. auch dadurch Rechnung getragen, dass eine Analyse je Tarif 


für die beiden relevanten Altersgruppen dahingehend erfolgt, dass die prozentualen und abso-


luten Prämiensteigerungen für die älteren Versicherten nicht oberhalb derjenigen der jüngeren 


Versicherten liegen. 


(10) Der Gesichtspunkt der Zumutbarkeit ist immer vor dem Hintergrund der zur Verfügung gestellten 


RfB-Mifteln zu bewerten. Bei hohen Limifierungsgrenzen für die Älteren kann nicht immer eine 


bessere Limifierung gefordert werden. Eine stärkere Limifierung der Beitragserhöhungen bei 


den älteren Versicherten würde zu einer Verschlechterung der Limifierungsgrenzen für die 


Jüngeren führen, so dass deren Belange als nicht mehr ausreichend gewahrt anzusehen wä-


ren. In einem solchen Fall könnte betrachtet werden, ob die älteren Versicherten gegenüber 


den jüngeren Versicherten in irgendeiner Weise bessergestellt sind. Als objekfiv generalisie-


render Maßstab könnte herangezogen werden: bessere Limifierungsgrenze für die älteren 


Versicherten, ein höherer Einsatz von RfB-Mifteln je Person oder ähnliches. 


(11) Eine Beitragserhöhung ist als zumutbar anzusehen, wenn sie in ihrer absoluten Höhe niedriger 


ausfällt als die Erhöhung des GKV-Höchstbeitrages. Diese Erhöhung wird von Gesetzgeber offen-


sichtlich als zumutbar angesehen. 


(12) Das Vorhalten einer Beitragsobergrenze für die älteren Versicherten, die sich am GKV-Höchstbei-


trag orienfiert, kann hilfreich bezüglich der Argumentafion hinsichtlich der Zumutbarkeit sein. Je 


nach Ausgestaltung der Beitragsobergrenze könnte sichergestellt werden, dass Versicherte nie-


mals mehr als einen als zumutbar anzusehenden Beitrag zahlen müssen. 


(13) Ein weiteres Kriterium bezieht vergleichbare Tarifkonstrukte (mit vergleichbaren Beitragserhö-


hungen) in die Überprüfung ein: ein Blick auf die Verteilung der limifierten Personen zu der Ge-


samtheit in der Alterskategorie sowie der jeweils durchschniftliche Limifierungsbetrag können 


Anhaltspunkte für eine „faire“ Verteilung sein. 


(14) Die Angemessenheit der Verteilung auf die Versichertenbestände mit einem Prämienzuschlag 


nach § 149 und ohne einen solchen wird in der Regel bereits durch die Limifierungsreihenfolge 


sichergestellt. Diese wird üblicherweise in Abschnift 4 der Technischen Berechnungsgrundlagen 


beschrieben. In diesem Fall bedarf daher keiner weiteren Ausführungen. 


(15) Weitere bzw. alternafive objekfive Kriterien zur Prüfung hinsichtlich Angemessenheit und Zu-


mutbarkeit der RfB-Verwendung (z.B. auf Grundlage des Maßstabs "erreichtes Alter") sind eben-


falls zulässig. 


(16) … 


 


 








Diplom-Mathematiker Stephan Rudolph 
Versicherungsmathematischer Sachverständiger ·  Aktuar DAV 
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TOP Erfahrungen der neuen Mitglieder beim Einstieg in die Treuhändertätigkeit 


 


Treuhänder arbeiten in der Regel als Einzelkämpfer. Versicherer neigen dazu, bei kniffligen 
Fragestellungen die Meinung des Treuhänders einzuholen. Die Erwartungshaltung ist, dass sich der 
Treuhänder in allen möglichen Gebieten auskennt. Er muss ja schlussendlich auch in der Lage sein, eine 
fundierte Zustimmung ausstellen zu können. 


Ich könnte mir vorstellen, dass Treuhänder-Neueinsteiger in ihrer Anfangsphase mit Fragestellungen 
konfrontiert werden, zu denen sie noch keine gefestigte Meinung haben. 


Zudem hat der Neueinsteiger noch keine eingefahrenen Arbeitsabläufe und muss sich jeden 
Arbeitsvorgang neu einrichten. Natürlich sollte das aufgrund der bisher gesammelten Berufserfahrung 
für den Neueinsteiger gut möglich sein. 


Gleichwohl stelle ich mir die Frage, ob die VuT neue Mitglieder beim Einstieg besser unterstützen kann. 
Die Frage richtet sich in allererster Linie an unsere neuen Mitglieder. Andererseits könnten auch die 
langjährigen Kollegen an ihre Anfangstage zurückdenken. 


Reichen die Informationen im internen Bereich unserer Internetseite aus? Welche zusätzlichen 
Informationen wären hilfreich gewesen? Wären z.B. auch unverbindliche (!!!) Muster für Treuhänder-
verträge, für die im Zulassungsprozess erforderlichen Unterlagen, für Zustimmungserklärungen oder 
Ähnliches sinnvoll? Als Vereinigung hätten wir dann zu klären, ob wir solche Muster bereitstellen 
können / wollen / dürfen. 


 


Speyer, den 05.11.2024  
Stephan Rudolph 
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Protokoll 
zur Arbeitstagung am19.04.2024 in Lohr am Main 


 


Teilnehmer: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Herr Fortmann  
Frau Garcia-Boy  
Herr Dr. Heinemann 
Herr Dr. Krägeloh 
Herr Maiwald  
Herr Dr. Marko 
Herr Mattar  
Herr Dr. Platzen 
Herr Richter 


Herr Rudolph 
Herr Dr. Schneider 
Herr Schneider 
Herr Schnell 
Herr Telger  
Herr Vendt 
Herr Prof. Wendt 
Frau Valentini  
Frau Wozniak


 
Es fehlen entschuldigt:  Herr Küpper Herr Prof. Werber 
 


Beginn: 9:00 


 


0. Begrüßung 


Herr Richter begrüßt die Teilnehmer und bedankt sich bei Herrn Schneider für die 
Organisation der Tagung. Als neue Mitglieder begrüßt Herr Richter besonders Herrn Dr. 
Marko und Herrn Dr. Platzen.  


 


1. Protokoll des Arbeitstreffens am 1./2.12.2023 in Kassel 


Herr Schnell weist darauf hin, dass er nicht bei DEVK tätig war. Herr Schneider stellt klar, 
dass bei der RfB nicht das Verhältnis von 50:50 die Zielgröße ist, sondern die Obergrenzen 
für die Beitragsrückerstattung bilden soll. Herr Maiwald berücksichtigt dies im Protokoll.  


 


2. Gespräch BaFin / VuT-Vorstand am 06.12.2023 in Bonn 


Das Gespräch ist von positiver Atmosphäre und Wertschätzung gegenüber der VuT geprägt. 
Als Themen werden u.a. das Papier der VuT zu Limitierungen und Vertretungsregelungen 
von Treuhändern besprochen. Hinsichtlich der Vertretungsregelung sehe das Gesetz im 
Gegensatz zum Deckungsstocktreuhänder keinen Stellvertreter vor. Die BaFin sieht deshalb 
keine Möglichkeit die erarbeiteten Vorschläge umzusetzen. Damit ist nach vielen 
Bemühungen der VuT letztlich keine Lösung gegeben. Herr Maiwald erkundigt sich danach, 
ob Unternehmen bei BaFin oder Gesetzgeber anfragen würden. Herr Rudolph berichtet von 
einem Unternehmen, das mit BaFin dazu gesprochen hat und dann die Initiativen eingestellt 







habe. Herr Dr. Marko berichtet von der Initiative, juristische Personen als Treuhänder zu 
ermöglichen. Herr Richter verweist darauf, dass dies BaFin und VuT einhellig ablehnen.  


Nach derzeitiger Kenntnis ist der Einzelfall eines angestellten Treuhänders noch innerhalb 
der BaFin in Diskussion. 


 


3. Mandatssituation 


Die Liste wird an den aktuellen Stand angepasst. Herr Richter berichtet über zwei weitere 
mögliche Treuhänderkandidaten.  


Der Tarif PSKV ist inzwischen als Verbandstarif entfallen und wurde in die Hand der 
Unternehmen übergeben. St. Martinus wurden von der debeka übernommen. 


Es wurde diskutiert, ob die jährliche Meldung des Formulars und des Einkommens an BaFin 
erforderlich ist. Herr Fortmann berichtet von einem Telefonat mit der Aufsicht, dass das 
Formular nur bei Änderungen erforderlich sei. Zudem ständen die Treuhänder nicht unter der 
Aufsicht der BaFin. Der Vorstand der VuT wird dies nochmals mit der BaFin erörtern. Herr 
Maiwald berichtet, dass der BaFin bei ihm zur Klärung der Konstellation bei einem 
Mandanten eine kurze Mail zur Einkommenssituation ausreichend gewesen wäre. 


 


4. Prämienanpassung in einem Beitragsentlastungstarif 


Herr Dr. Heinemann berichtet zum BGH-Urteil. Die Gültigkeit des Urteils für alle 
Ausprägungen der Beitragsentlastung, insbesondere bzgl. der nichtselbständiger 
Vereinbarungen wird hinterfragt. Herr Dr. Marko erläutert, dass in solchen Konstellationen 
noch keine Veranlassung bestehe, die Praxis hinsichtlich Substituvität und 
Beitragsanpassung zu ändern. Auf Nachfrage von Herrn Dr. Krägeloh wird bestätigt, dass 
sich das Urteil zunächst nur auf die spezifische Konstellation im BGH-Urteil bezieht.  


 


5. Neue GOÄ 


Herr Richter berichtet aus der DAV AG GOÄ. Einleitend wiederholt er die Position der VuT 
und BaFin zur Berechnung des AF bei Leistungsänderungen. Aufgrund der 
Rechtsunsicherheit besteht deshalb im DAV Ausschuss eine Präferenz für 
Sonderanpassungsrecht.  


Der PKV-Verband rechnet derzeit mit einer Einführung der GOÄ zum 01.01.2026. Das 
Sonderanpassungsrecht soll wie bei der Einführung der Pflegegrade nur die Auswirkung der 
GOÄ umfassen. In Diskussion ist noch, ob auch zu späteren Zeitpunkten (1.3., 1.4., 1.5., …) 
die Sonderanpassung möglich sein soll. Eine daraus entstehende Steuerbarkeit der AF wird 
in der Treuhänderschaft kritisch gesehen.  


Nach Modellrechnungen ist eine Auswirkung auf Niveau (Kopfschaden) und 
Altersabhängigkeit (Profil) gegeben. Es soll die Möglichkeit bestehen, in Absprache mit dem 
Treuhänder festzulegen, ob für den einzelnen Tarif eine Sonderanpassung (bei minimalen 
Auswirkungen) sachgerecht ist. Hinsichtlich der Problematik einer frühzeitigen Einrechnung 
in die Kalkulation (vor dem 1.1.2026) geht Herr Rudolph davon aus, dass bei einem 
Beschluss in 2025 und Einführung in 2026 das Problem nicht gegeben ist. Sollte es doch zu 
dem Zeitverzug (z.B. Beschluss in 2025 und Einführung 2027) kommen, hat die Aufsicht 
beim gemeinsamen Austausch die Position vertreten, dass die Leistungsveränderung durch 







GOÄ einzukalkulieren sind. Die temporären Gewinne wären in geeigneter Weise dem 
Versicherten wieder gutzubringen.  


Zur Umsetzungswahrscheinlichkeit läge laut PKV Verband inzwischen eine Einigung mit den 
Ärzten vor. Ob dies von der Politik unterstützt wird und ob eine durchgängige Unterstützung 
aller Ärztegruppen beim Ärztetag im Mai gegeben ist, ist noch abzuwarten.  


Eine einheitliche Vorgabe (Matrix) durch Verband oder DAV ist nicht zu erwarten. Es wird 
Hilfestellungen geben, doch müssen die Unternehmen selber individuelle Anteile von GOÄ-
Komplexen ermitteln. 


Herr Dr. Marko geht davon aus, dass zudem bei Unternehmen der Bedarf entstehen könnte, 
neue auf die neue GOÄ zugeschnittene Tarife einzuführen.  


Herr Richter weist auf den zusätzliche Aspekt voraussichtlich überproportional steigender 
Kinderprämien hin. Im Verband gibt es erste Überlegungen wie eine Finanzierbarkeit für 
Familien erhalten bleiben kann. 


 


6. Bericht aus dem DAV Ausschuss 


Zur Portabilität gibt es keinen neuen Stand, da die Berechnungen noch erfolgen. Die AUZ-
Richtlinie soll im Herbst beschlossen werden und dann für Berechnung im April gelten.  


In der Stornoarbeitsgruppe wurden Analysen zur Eliminierung der Beginnjahre erstellt. Im 
Ergebnis soll Anwendung der Erkenntnisse im Ermessen der Unternehmensaktuare bleiben. 
In der neuen Welt wurde ein höheres Storno ermittelt. Auch hier sollen die 
Unternehmensaktuare abwägen, inwieweit dies berücksichtigt wird. Die BaFin wird zukünftig 
kein Personenstorno mehr ermitteln.  


Es wurde eine neue Arbeitsgruppe zu Anforderungen an Sachverständigengutachten 
eingerichtet. Die Leitung liegt bei Herrn Prof. Neusius und Herrn Prof. Schmidt. Neben 
Unternehmensvertretern und Treuhändern sind auch Vertreter von Beratungsunternehmen 
und Gerichtssachverständige vertreten. 


Die neue PKV-Sterbetafel liegt vor. In den letzten drei Jahren wurde insgesamt eher eine 
Erhöhung der Sterblichkeit beobachtet. Damit verflacht sich der langjährige Trend und die 
Veränderung in der neuen Sterbetafel ist entsprechend gering. Es wurde erneut 
nachgewiesen, dass die Sterbetafel noch ausreichend für Beihilfetarife ist.  
Herr Schneider stellt in Frage, ob im Kontext hoher Sterblichkeitsgewinne die Minimierung 
der Sterblichkeit weiterhin sinnvoll ist.  


 


7. Bundesbeihilfe 


Die neue Bundesbeihilfeordnung ist zum 01.04.2024 wirksam geworden. Da bisher sind nur 
wenige Unternehmen hinsichtlich einer AVB-Änderung tätig geworden sind, bittet Herr Dr. 
Heinemann um die Erfahrungen und Meinungen der anderen juristischen Treuhänder. Ob 
eine AVB-Änderung erforderlich ist, hängt gemäß Dr. Marco u.a. von der jeweiligen AVB-
Regelung ab. Z.B. wäre bei einem vorhandenen Verweis auf die Bundesbeihilfeordnung 
keine AVB Anpassung erforderlich. Bei AVB mit Preislisten hält er eine Anpassung für 
möglich. Hier wäre aber u.a. die Auswirkung auf die Beiträge in die Bewertung 
miteinzubeziehen. Herr Telger weist darauf hin, dass eigentlich schon eine Änderung der 
Erstattungspraxis der GKV eine Grundlage für eine AVB-Anpassung sein könnte, da auch 
hierdurch eine tatsächliche Veränderung im Gesundheitswesen vorliegen könnte. Dies stößt 







auf Zustimmung. Herr Maiwald weist darauf hin, dass die Unternehmen sich an der Praxis 
bei früheren Beihilfeänderungen orientieren sollten. Frau Garcia-Boy fragt, was bei 
wesentlichen Auswirkungen auf die Beiträge wäre. Gemäß Herrn Fortmann ist diese 
Konstellation formal gleich. Im Grundsatz ist gemäß Prof. Wendt durch die AVB-Änderung 
eine sukzessive Aushöhlung des Leistungsversprechens zu vermeiden. Letztlich ist eine 
gerichtliche Überprüfung bei wesentlichen Beitragsänderungen wahrscheinlicher. Deshalb 
wäre eine häufigere Reaktion auch auf kleinere Beihilfeänderungen zu empfehlen.  


 


8. BGH-Urteil zur Limitierung 


Viele Verfahren sind derzeit ausgesetzt, da auf die Urteilsbegründung gewartet wird. Eine 
Veröffentlichung ist aber in den nächsten 10 Tagen zu erwarten.  


Diskutiert wird, ob sich aus dem BGH-Urteil Änderung hinsichtlich der dem Treuhänder zur 
Verfügung zu stellenden Unterlagen ergeben. Auswirkungen auf die gesetzlichen Pflichten 
des Treuhänders ergeben sich aus dem Urteil aber nicht. Es kann jedoch Auswirkung auf die 
in einem Gerichtsverfahren einzubringenden Unterlagen haben.  


Die juristischen Treuhänder erklären sich bereit, nach Veröffentlichung des Urteils eine 
virtuelle Sitzung zur Interpretation des Urteils anzubieten. 


 


9. Beurteilung von Limitierungsmaßnahmen 


Herr Richter bittet nochmals um Rückmeldung zu dem Papier, damit eine Veröffentlichung im 
internen Bereich der VuT erfolgen kann. Herr Rudolph regt zusätzlich an, eine Übersicht der 
dem Treuhänder für eine Bewertung vorliegenden Unterlagen beizufügen. 


 
 


10. Gerichtsverfahren 
 


Herr Rudolph weist auf die öffentlich zugängliche Stellungnahme des Bund des Versicherten 
hin, die bei geeigneten Anlässen eingesetzt werden könnte.  
Herr Maiwald berichtet, dass er nicht mehr nach Bestätigung der „BLD-Tabelle“ befragt wird, 
sondern seine Zustimmungen zu allen Vorgängen der Klage gewünscht werden.  
Herr Richter sollte in einigen Verfahren zu einem ausführlichen Fragenkatalog der Kläger 
Stellung nehmen.  
 
Im Folgenden wird über die Genauigkeit bei der Prüfung, ob die Unterlagen dem Treuhänder 
vorgelegen haben, diskutiert. Die Bandbreite liegt zwischen Vergleichsprogramm, 
Stichproben und einer reinen Bestätigung, dass die Unterlagen (mit diesen Namen) 
vorgelegen haben.  


 
 


11. Termine für die Herbsttagung 
 
22.-23.11.2024 wird als Termin bestätigt. 


 
 
 
 







12. Sonstiges 
 
Internetauftritt  
Es sind zwar umfangreiche und gepflegte Inhalte vorhanden, doch ist eine Modernisierung 
erforderlich. Neben einer erforderlichen Modernisierung ist die Domain nicht sicher und 
gängige Anforderung sind nicht erfüllt (Impressum, Datenschutzerklärung, …).  
Frau Wozniak hat dazu Angebote eingeholt. Eine reine technisch-rechtliche Neuaufstellung 
kostet rund 2000 €. Ein neues Layout würde ebenfalls in der Größenordnung von rund 2000 
€ liegen. Änderungen des internen Bereichs mit Passwortvergabe, etc. sind noch nicht 
enthalten. 
Herr Richter weist darauf hin, dass die Modernisierung nicht ohne erhöhten oder 
zusätzlichen Mitgliedsbeitrag möglich sei. Ein einmaliger Zusatzbeitrag von 200 € wäre 
erforderlich. Frau Wozniak erklärt sich bereit, die Aufgabe als Internetbeauftragte zu 
übernehmen. 


Frau Garcia-Boy erklärt sich zudem bereit, sich künftig um die Anerkennung der Zeiten der 
Treuhändertagung als DAV-Weiterbildungsstunden zu kümmern. 


 


gez. Norbert Mattar 
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Protokoll


zur Videokonferenz am 10.06.2024 15:00 – 15:50 Uhr


Thema: offene mathematische Treuhändermandate


Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Frau Garcia-Boy, Herr Dr. Heinemann, Frau Herde, Herr 
Kaiser, Herr Dr. Krägeloh, Herr Küpper, Herr Dr. Marko, Herr Dr. Platzen, Herr Richter, Frau 
Rodrig, Herr Rudolph, Herr Dr. Schneider, Herr Schneider, Herr Schnell, Frau Valentini, Frau 
Wozniak


Herr Rudolph begrüßt die Teilnehmer und drückt seine Trauer und Bestürzung über den 
plötzlichen Tod von Herrn Dr. Mattar aus. Die Trauerfeier ist am Donnerstag 13.6.2024 in 
Köln. Er wird die Trauereinladung weiterleiten und in den Verteiler auch Herrn Abt und Herrn 
Stegemann aufnehmen.


Ziel dieses Termines ist die Verteilung der mathematischen Treuhändermandate von Herrn 
Mattar auch unter Einbezug der zum 1.1.2025 neu zu besetzenden weiteren Mandate.


Herr Rudolph hat die BaFin letzte Woche auch über den Todesfall informiert. Herr Schedel 
befindet sich im Urlaub. Sein Stellvertreter Herr Dr. Künzler hat ein schnellstmögliches 
Zulassungsverfahren für die Bestellung der neuen Treuhänder in der laufenden BAP-Saison 
zugesagt. Auch hat er nach Abstimmung mit den Juristen der BaFin zugestimmt, dass die 
vorherigen Treuhänder der drei betroffenen Unternehmen dieses Jahr nochmals als 
Treuhänder fungieren dürften. 


Des Weiteren wurde Fr. Pekarek vom DAV-Ausschuss informiert.


Als weiterer möglicher Kandidat wäre auch Herr Fließer (71 J.) mit viel KV-VA-
Branchenerfahrung verfügbar.


Im Folgenden sind die betroffenen Krankenversicherungen aufgelistet und mögliche 
Besetzungen aus unserem Kreis:


Barmenia


- Bereits Gespräche geführt haben


 Frau Valentini wäre bereit, das Mandat zu übernehmen


 Herr Kaiser wäre auch bereit, würde aber lieber ein kleineres Mandat übernehmen


 Frau Garcia-Boy hat abgesagt, da es zeitlich aufgrund ihrer anderen Mandate nicht 
machbar ist


 Frau Wozniak hat ebenso abgesagt
- Keine weiteren Interessenten


LKH


- Herr Kaiser hat Interesse.
- Bei Herrn Fließer kann nach dem zuvor mit Herrn Rudolph geführten Telefonat ebenfalls 


von Interesse ausgegangen werden.
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- Herr Dr. Schneider hatte zugesagt, für die Beitragsanpassung 01/2025 zur Verfügung zu 
stehen, sofern aktuell keine Alternative gefunden würde.


DEVK 


- Frau Herde als vorherige Treuhänderin wurde von Hr. Bruns angerufen, ob sie dieses 
Jahr einspringen könnte. Sie hat das zugesagt.


- Frau Rodrig wurde von Herrn Bruns angerufen, hat auch ihr Interesse bekundet, kann 
allerdings erst ab 1.1.2025, daher nur in Kombi mit Frau Herde für dieses Jahr möglich


- Frau Wozniak hat Interesse
- Herr Krägeloh würde notfalls zur Verfügung stehen


Herr Rudolph wird die Verantwortlichen Aktuare der drei betroffenen Unternehmen über 
unser Gesprächsergebnis informieren.


Ab 1.1.2025 sind darüber hinaus noch weitere Mandate zu besetzen:


Debeka


- Frau Valentini wäre bereit, das Mandat zu übernehmen
- Frau Herde signalisiert ebenso Interesse


Generali / Envivas


- Frau Rodrig hat Interesse und ein Kennenlerngespräch mit Hr. Szewczyk von der 
Generali am 19.6.2024


ottonova


- Herr Kaiser, Frau Rodrig und Frau Wozniak haben Interesse, sich per Email bereits letzte 
Woche bei dem VA Herrn Hansen gemeldet und warten auf Rückmeldung von ihm.


- Sollte Herr Kaiser jedoch die Barmenia übernehmen, wäre das ottonova-Mandat zu viel.
- Für Frau Rodrig wäre dieses Mandat zusammen mit Generali und R+V auch zu viel. 
- Herr Schnell signalisiert ebenfalls Interesse.


Zur Great Lakes Insurance SE berichtet Herr Küpper, dass diese kein KV-Geschäft mehr 
durchführt, der Bestand wurde übertragen. Herr Küpper ist als Treuhänder bereits 
ausgeschieden, Herr Rudolph streicht die Great Lakes von unserer Mandatsliste.


Frau Valentini und Frau Wozniak regen an, wenn möglich den Unternehmen nicht nur einen 
Kandidaten bzw. Kandidatin vorzuschlagen, da Unternehmen und Treuhänder ja auch 
bezüglich Arbeitsweise und Persönlichkeit zusammenpassen sollten.


Bezüglich der wieder zu besetzenden Vorstandsposition der Treuhändervereinigung
schlägt Herr Rudolph in Absprache mit Herrn Dr. Heinemann vor, die Vorstandswahl bei einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung bei der nächsten TH-Tagung im Herbst 2024 
durchzuführen. Frau Valentini hat sich bereit erklärt, sich zur Wahl zu stellen. 


Protokollführerin Andrea Wozniak, 10.06.2024








Krankenversicherungsunternehmen Treuhänder gem. Treuhänder gem. ggf. Wechsel


§ 157 VAG § 157 VAG


§ 203 (2) VVG § 203 (3) VVG


ALLIANZ Private Krankenversicherung AG


Fritz-Schäfer-Str. 9, 81737 München Herr T. Schneider Prof. Dr. Reiff


Tel.: 089/6785-0 * Fax: 089/6785-6523 (ab 01/2023)


ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG


Alte-Oldenburger-Straße 1, 49377 Vechta Herr Rudolph Herr Fortmann


Tel.: 04441/905-0 * Fax: 04441/905-470 (ab 01/2024)


ARAG Krankenversicherungs-AG


Prinzregentenplatz 9, 81675 München Frau Herde Dr. Heinemann


Tel.: 089/4124-0 * Fax: 089/4124-2525 (ab 01/2023)


Astra Versicherung AG


Dudenstraße 46, 68167 Mannheim Herr Vendt Herr Henkel


Tel.: 0621/1247682-0 * Fax: 0621/1247682-642 (seit 01/2022)


AXA Krankenversicherung AG


Konrad-Adenauer-Ufer 21, 50668 Köln Herr Maiwald Prof. Dr. Reiff


Tel.: 0221/148-125 * Fax: 0221/148-36202 (seit 01/2018)


Barmenia Krankenversicherung AG


Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal Herr Kaiser Herr Telger


Tel.: 0202/438-00 * Fax: 0202/438-2846 (ab 07/2024)


Bayerische Beamtenkrankenkasse AG


Maximilianstraße 53, 81537 München Herr Dr. Krägeloh Dr. Plathen


Tel.: 089/2160-8888 * Fax: 890/2160-8108 (ab 01/2023)


CONCORDIA Krankenversicherung-AG


Karl-Wiechert-Allee 5, 30625 Hannover Herr Schnell Herr Telger


Tel.: 0511/5701-0 * Fax: 0511/5701-400 (seit 01/2018)


Continentale Krankenversicherung a.G.


Ruhrallee 92, 44139 Dortmund Herr Richter Herr Telger


Tel.: 0231/919-0 * Fax: 0231/919-2913 (seit 04/2017)


Mandatsverzeichnis (Stand: 01.12.2024)


1







Krankenversicherungsunternehmen Treuhänder gem. Treuhänder gem. ggf. Wechsel


§ 157 VAG § 157 VAG


§ 203 (2) VVG § 203 (3) VVG


Mandatsverzeichnis (Stand: 01.12.2024)


DA Direkt Versicherung AG


Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main Herr Maiwald ---


Tel.: 069/7115-7750 * Fax: 069/7115-7751 (seit 01/2020)


Debeka Krankenversicherungsverein a.G.


Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 56073 Koblenz Herr Richter Prof. Dr. Wendt Frau Valentini


Tel.: 0261/498-0 * Fax: 0261/41402 (seit 03/2015) (ab 01/2025)


DKV Deutsche Krankenversicherung AG


Aachener Straße 300, 50933 Köln Frau Valentini Prof. Dr. Wendt


Tel.: 0221/578-0 * Fax: 0221/578-3694 (ab 04/2024)


DEVK Krankenversicherungs-AG


Riehler Straße 190, 50735 Köln Frau Herde Herr Telger Frau Rodrig


Tel.: 0221/757-0 * Fax: 0221/757-2000 (ab 01/2024) (ab 01/2025)


ENVIVAS Krankenversicherung AG


Gereonswall 68, 50670 Köln Herr Küpper Herr Fortmann ???


Tel.: 01802/589632 * Fax: 0221/1636-2561 (seit 04/2016) (ab 01/2025)


ERGO Krankenversicherung AG


Karl-Martell-Straße 60, 90344 Nürnberg Herr Dr. Krägeloh Janßen-Dethgens


Tel.: 0911/148-01 * Fax: 0911/148-1700 (ab 01/2023)


EUROPA Versicherung AG


Piusstraße 137, 50931 Köln Herr Richter Herr Telger


Tel.: 0221/5737-200 * Fax: 0221/5737-233 (seit 03/2021)


FREIE ARZT- UND MEDIZINKASSE V.V.a.G.


Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt Herr T. Schneider Prof. Dr. Heiss existiert die noch?


Tel.: 069/753002-0 * Fax: 069/753002-30 (seit 04/2020)


Generali Deutschland Krankenversicherung AG


Hansaring 40, 50670 Köln Herr Küpper Herr Fortmann Frau Rodrig


Tel.: 0221/1636-0 * Fax: 0221/1636-200 (seit 04/2016) (ab 01/2025)
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Krankenversicherungsunternehmen Treuhänder gem. Treuhänder gem. ggf. Wechsel


§ 157 VAG § 157 VAG


§ 203 (2) VVG § 203 (3) VVG


Mandatsverzeichnis (Stand: 01.12.2024)


Gothaer Krankenversicherung AG


Arnoldi-Platz 1, 50969 Köln Frau Garcia-Boy Prof. Dr. Werber


Tel.: 02213090-0 (seit 01/2020)


Great Lakes Insurance SE


Königinstraße 107, 80802 München Herr Küpper Prof. Dr. Wendt existiert nicht mehr


Tel.: 089/244455270 * Fax: 089/244455271 (seit 01/2018)


Hallesche Krankenversicherung a.G.


Reinsburgstraße 10, 70178 Stuttgart Herr Maiwald Prof. Dr. Winkelbauer


Tel.: 0711/6603-0 * Fax: 0711/6603-290 (seit 09/2016)


HanseMerkur Krankenversicherung AG


Neue Rabenstraße 28, 20354 Hamburg Herr Rudolph Herr Telger


Tel.: 040/4119-0 * Fax: 040/4119-3257 (seit 04/2018)


HUK-COBURG-Krankenversicherung AG


Willi-Hussong-Straße 2, 96450 Coburg Frau Garcia-Boy Herr Fortmann


Tel.: 09561/96-0 * Fax: 09561/96-3636 (seit 04/2022)


INTER Krankenversicherung aG


Erzbergerstraße 9-15, 68165 Mannheim Herr T. Schneider Prof. Dr. Heiss


Tel.: 0621/427-0 * Fax: 0621/412155 (seit 04/2020)


Janitos Versicherung AG


Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg Frau Garcia-Boy Prof. Dr. Werber


Tel.: 06221/709-1000 * Fax: 06221/709-1001 (seit 04/2020)


Krankenunterstützungskasse


Hannover (KUK) Frau Wozniak Herr Fortmann


Karl-Wiechert-Allee 60 b, 30625 Hannover (ab 01/2024)


Tel.: 0511/912-1680 * Fax: 0511/912-1682


Landeskrankenhilfe V.V.a.G.


Uelzener Straße 120, 21335 Lüneburg Herr Fließer Prof. Dr. Werber


Tel.: 04131/725-0 * Fax: 04131/403402 (07/2024)
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Krankenversicherungsunternehmen Treuhänder gem. Treuhänder gem. ggf. Wechsel


§ 157 VAG § 157 VAG


§ 203 (2) VVG § 203 (3) VVG


Mandatsverzeichnis (Stand: 01.12.2024)


LIGA KrankenversicherungV.V.a.G.


Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3, 93055 Regensburg Herr Rudolph Janßen-Dethgens


Tel.: 0941/4095-0 * Fax: 0941/4095-115 (seit 03/2006)


LVM-Krankenversicherungs-AG


Kolde-Ring 21, 48151 Münster Herr Maiwald Herr Fortmann


Tel.: 0251/702-0 * Fax: 0251/702-1099 (ab 01/2023)


Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG


Berckhusenstraße 146, 30625 Hannover Herr Schnell Prof. Dr. Werber


Tel.: 0511/5351-0 * Fax: 0511/5351-444 (seit 01/2020)


MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G.


Pettenkoferstraße 19, 80336 München Herr Dr. Krägeloh Dr. Heinemann


Tel.: 089/5152-0 * Fax: 089/5152-1501 (ab 01/2023)


nexible Versicherung AG


Karl-Martell-Straße 60, 90334 Nürnberg Herr Dr. Krägeloh Janßen-Dethgens


Tel.: 0911/149-01 * Fax: 0911/322-1667 (ab 01/2023)


NÜRNBERGER KRANKENVERSICHERUNG AG


Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg Herr Vendt Dr. Heinemann


Tel.: 0911/531-0 * Fax: 0911/531-3206 (seit 01/2019)


ottonova Krankenversicherung AG


Ottostraße 4, 80333 München Herr Schnell Herr Telger


Tel.: 089/262098000 (ab 12/2024)


Provinzial Krankenversicherung Hannover AG


Schiffgraben 3, 30159 Hannover Herr Rudolph Herr Fortmann


Tel.: 0511/362-0 * Fax: 0511/362-2960 (ab 01/2024)


R+V Krankenversicherung AG


Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden Herr Schnell Dr. Heinemann


Tel.: 0611/533-0 * Fax: 0611/533-4500 (seit 05/2018)
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Krankenversicherungsunternehmen Treuhänder gem. Treuhänder gem. ggf. Wechsel


§ 157 VAG § 157 VAG


§ 203 (2) VVG § 203 (3) VVG


Mandatsverzeichnis (Stand: 01.12.2024)


SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.


Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund Frau Garcia-Boy Dr. Heinemann


Tel.: 0231/135-0 * Fax: 0231/135-4638 (ab 01/2024)


SONO Krankenversicherung a.G.


Hans-Böckler-Straße 51, 46236 Bottrop Frau Garcia-Boy Dr. Küntzel


Tel.: 02041/1822-0 * Fax: 02041/1822-20 (seit 02/2019)


St. MARTINUS Priesterverein der Diözese


Rottenburg-Stuttgart (KSK)-V.V.a.G. Herr Rudolph Prof. Dr. Wendt


Hohenzollernstraße 23, 70178 Stuttgart (seit 02/2003)


Tel.: 0711/600738 * Fax: 0711/6074412


Süddeutsche Krankenversicherung a.G.


Schaflandstraße 2, 70736 Fellbach Herr Rudolph Herr Telger


Tel.: 0711/5778-0 * Fax: 0711/5778-777 (seit 01/2019)


UNION KRANKENVERSICHERUNG AG


Peter-Zimmer-Straße 2, 66123 Saarbrücken Herr Dr. Krägeloh Dr. Plathen


Tel.: 0681/844-0 * Fax: 0681/844-2909 (ab 01/2023)


uniVersa Krankenversicherung a.G.


Sulzbacher Straße 1-7, 90489 Nürnberg Herr Schnell Herr Telger


Tel.: 0911/5307-0 * Fax: 0911/5307-1574 (seit 05/2018)


vigo


Krankenversicherung VVaG Frau Herde Dr. Küntzel


Konrad-Adenauer-Platz 12, 40210 Düsseldorf (ab 04/2023)


VRK Krankenversicherung AG


Doktorweg 2-4 Frau Garcia-Boy Herr Fortmann


32752 Detmold (seit 04/2019)


Tel.: 0800 215 34 56 * Fax: 0800 274 12 58
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Krankenversicherungsunternehmen Treuhänder gem. Treuhänder gem. ggf. Wechsel


§ 157 VAG § 157 VAG


§ 203 (2) VVG § 203 (3) VVG


Mandatsverzeichnis (Stand: 01.12.2024)


Württembergische Krankenversicherung AG


Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart Frau Wozniak Dr. Heinemann


Tel.: 0711/662-0 * Fax: 0711/661-2520 (ab 01/2024)


Verbandstarif Basistarif Herr Rudolph Herr Telger


(seit 08/2008)


Verbandstarif PPV Frau Valentini Herr Telger ?


(seit 01/2024)


Verbandstarif PSKV Herr T. Schneider Herr Telger


(seit 07/2012)


Verbandstarif Standardtarif Frau Garcia-Boy BaFin


(seit 08/2020)


Notlagentarif - Herr Telger
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Prozess zur GOÄ-
Folgenabschätzung


Vorgehen


1. Bestimmung der beobachteten GOÄalt-Mengen


2. Bestimmung des durchschnittlichen GOÄalt-Erstattungssatzes


3. Bestimmung der erwarteten GOÄneu-Mengen


4. Vergleich von GOÄalt- und GOÄneu-Volumen (Preis * Menge) ergibt 
Änderungsbedarf der erwarteten GÖÄ-Leistungen


5. Anteil der GOÄ-Leistungen an Gesamtleistungen impliziert 
Gesamtveränderung


6. Darstellung in TB
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GOÄalt-Mengen


1. Bestimme den Vektor x der Mengen der bisherigen GOÄ-Ziffern des 
Kalkulationsobjekts (KO; z.B. Tarif / Risikogruppe / Altersband …) 
anhand eigener Beobachtungen
• Datenqualität GOÄ-Erfassung


• Aktuar sollte bewerten, wie gut die Daten sind


• Bei keiner ausreichenden Qualität Rückgriff auf den Datenpool des PFAM


• Um statistisch valide Aussagen zu erreichen, wahrscheinlich häufig Herleitung 
auf Clustern ähnlicher Tarife nötig -> Prüfung durch Aktuar


• (Ggf. Abhängigkeit vom Beobachtungsjahr prüfen, d.h. x=x(t))


Durchschnittlicher GOÄalt-Erstattungssatz


2. Bestimme den durchschnittlichen GOÄalt-Erstattungssatz z_i pro 
Ziffer x_i im KO. Mit Preis p_i der Ziffer x_i ergibt sich 


• Volumen V_alt der GOÄalt im KO als Summe der  x_i* z_i* p_i


• Anhand eigener Beobachtungen
• Wenn nicht möglich -> Datenpool
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Bestimmung der erwarteten GOÄneu-
Mengen
3. Bestimmung der erwarteten GOÄneu-Mengen y des KO anhand der vom 
PKV-Verband / DAV zur Verfügung gestellten Matrix M durch x^T *M


• Volumenberechnung als Summe der Mengen * Preise


• Algorithmische Durchführung anhand RISE-Tools oder eigener Software-
Lösungen


• Hinweise aus DAV-Hinweis beachten (z.B. Angemessenheit)


• Nebenbemerkung: eigentlich 3 Matrizen
• Bestand ≤ 8 Jahre


• Bestand > 8 Jahre


• Gemischter Bestand
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• Im externen Projekt (PKV-Verband) wurde eine Transcodierungsmatrix erarbeitet:
1) Manuelle Transcodierung zahlreicher Rechnungen durch Experten
2) Näherungsweise gewichtete lineare Regression mit nichtnegativen Koeffizienten
3) Korrekturen durch Experten (z. B. seltene Ziffern)
4) Gutachten durch RISK-CONSULTING


•


𝑥1


𝑥2


𝑥3


⋮
𝑥6018


𝑇


 


𝑎1,1 𝑎1,2 𝑎1,3 … 𝑎1,13938


𝑎2,1 𝑎2,2 𝑎2,3 … 𝑎2,13938


𝑎3,1 𝑎2,2 𝑎3,3 … 𝑎3,13938


⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎6018,1 𝑎6018,1 𝑎6018,1 … 𝑎6018,13938


=


𝑥′1
𝑥′2
𝑥′3
⋮


𝑥′13938


𝑇


• Mengenvektor                        Transcodierungsmatrix                        Mengenvektor
GOÄalt (dünnbesetzt)                                      GOÄneu


 Für uns die einzige Möglichkeit, Auswirkungen der GOÄ-Reform zu quantifizieren!


Das Transcodierungsmodell
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Vergleich von GOÄalt- und GOÄneu-Volumen


4. Vergleich von GOÄalt- und GOÄneu-Volumen (Preis * Menge) im KO 
ergibt Änderungsbedarf der erwarteten GOÄ-Leistungen


• Verschiedene Lösungen der Umsetzung denkbar
• Z.B. über Modifikationsfaktoren


• Aktuarielle Prüfung der Sachgerechtigkeit des Vorgehens nötig


Anteil der GOÄ-Leistungen an Gesamtleistungen 
impliziert Gesamtveränderung


5. Anteil der GOÄ-Leistungen an Gesamtleistungen impliziert 
Gesamtveränderung


• Auch hier verschiedene Aggregationsebenen möglich (z.B. 
Leistungsarten)


• Stützung ggf. auf anderen Tarifclustern / Altersbändern


• Aktuarielle Entscheidung anhand eigener Daten in Abwägung 
Datenqualität ~ Genauigkeit ~ Stabilität (statistische Aussagekraft)
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Darstellung in TB


6. Aspekte, die berücksichtigt werden sollten


• Berücksichtigung DAV-Hinweis und Ergebnisbericht
• inkl. Darstellung der rechtlichen Grundlage


• Bewertung der eigenen Daten


• Erläuterung der „Stützungen“ (z.B. Tarifcluster) und Granularität 
(Altersbänder, Zeitabhängigkeit)


• Auswirkungen auf Stützverfahren und Quereffekte mit anderen 
Sondereffekten


• Ggf. Exotentarife (z.B. Ausschnittsdeckung)
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Anpassung der Gesundheitsfragen bei der Pflegetagegeldversicherung 
 
 
Aus Risikogesichtspunkten wird im Zusammenhang mit einer 
Pflegetagegeldversicherung bei vielen Unternehmen in den 
Antragsformularen die Frage gestellt, ob eine Schwangerscha� 
vorliege oder eine Adop�on beabsich�gt sei. 
 
Bsp.: 
„Sind Sie werdendes Elternteil oder beabsich�gen Sie eine 
Adop�on?“ 
 
Bei einer posi�ven Beantwortung dieser Frage, wird der Antrag 
zunächst zurückgestellt. 
 
Der Zusammenhang zwischen Antragsfrage und  
Pflegetagegeldversicherung bleibt für den Antragsteller in aller Regel 
verborgen.  
 
Hintergrund der Fragestellung ist die in § 178 VVG geregelte 
Kindernachversicherung. 
 
Es wird befürchtet, dass die Eltern einem Kind, das mit erheblichen 
gesundheitlichen Problemen zur Welt kommen wird, bereits im 
Vorfeld die Möglichkeit eines entsprechenden 
Pflegeversicherungsschutzes ermöglichen wollen. Dies soll durch die 
Antragsfragen verhindert werden.  
 
Fraglich erscheint, ob dies in der angedachten Form zulässig ist? 
 
Erfasst werden folgende Fälle: 
Einmal die Variante, dass das Kind mit erheblichen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zur Welt kommen wird, 
zweitens der Fall, dass die werdenden Eltern keine Kenntnis von 
möglichen gesundheitlichen Schäden des Kindes haben und 







 2 


drittens, dass sie positiv wissen, dass ihr Kind oder Adoptivkind 
gesund sein wird. 
 
Spätestens bei der dritten Variante wird die Frage aufkommen, 
warum beispielsweise eine Schwangere oder ein Elternteil, welches 
eine Adoption beabsichtigt, gegenüber einer nicht schwangeren Frau 
oder einem Antragsteller, der keine Adoption beabsichtigt, 
benachteiligt wird? 
 
Ich befürchte, dass ein Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz oder das AGG gerügt werden kann. 
Die ungünstigere Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft gilt 
als unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts (§ 3 Abs. 1 
AGG), ein sachlicher Differenzierungsgrund nach § 20 Abs. 1 AGG ist 
für den Antragsteller nicht erkennbar. 
 
Ganz grundsätzlich steht allerdings bei allen Varianten die Frage im 
Raum, ob durch die Fragestellung, der Anspruch auf die gesetzlich 
geregelte Kindernachversicherung ausgehebelt werden darf? 
 
Eine nach § 208 VVG zulässige abweichende Vereinbarung von § 178 
VVG liegt nicht vor.  
 
 
 
 








Redak�onelle Änderung der MB/KT 2009 – hier: Maßnahmen der 
beruflichen Wiedereingliederung 
 
 
 
 
 
Der Verband hat mit Rundschreiben vom 14. Mai 2024 klargestellt, 
dass ein Anspruch auf ein anteiliges Krankentagegeld bei stufenweiser 
Wiedereingliederung von Arbeitsunfähigen in das Erwerbsleben 
bestehe, sofern der Tarif oder die Tari�edingungen dies vorsehen.  
§ 1 Abs. 3 MB/KT solle entsprechend ergänzt werden.  
 
Da die MB/KT die Leistung unter den Vorbehalt einer tariflichen 
Regelung stellen, grei� diese Ergänzung nicht in den materiellen 
Versicherungsschutz ein und kann mithin als redak�onell gewertet 
werden. Als Treuhänder nehmen wir dies zur Kenntnis. 
 
Wenn die Tari�edingungen keine Regelung über die 
Wiedereingliederung vorsehen, stellt sich die Frage, ob eine solche 
bestandswirksam in die Bedingungen aufgenommen werden darf.  
 
Für gesetzlich Versicherte ist die stufenweise Wiedereingliederung in 
§ 74 SGB V geregelt.  
Bereits seit dem Jahr 2004 sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, länger 
oder wiederholt erkrankten Beschä�igten ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM) in Form einer stufenweisen 
Wiedereingliederung anzubieten, um die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst schnell zu überwinden und das Beschä�igungsverhältnis zu 
erhalten. Gesetzlich krankenversicherte Beschä�igte beziehen 
währenddessen Krankengeld oder Übergangsgeld. 
 
Der Umstand, dass gesetzlich Versicherte diese Leistungen 
beanspruchen können und Privatversicherte o�mals die 
Erwartungshaltung  haben, bei den Leistungen wenigstens den GKV-
Versicherten gleichgestellt zu sein, reicht per se für eine AVB-
Änderung nicht aus, vgl. BGH VersR 2009,623 Rn. 16 mwN. 
 
 







[Dokumen�tel] 
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Es stellt sich mithin die Frage, ob die Voraussetzungen des § 203 Abs. 
3 VVG gegeben sind. 
 
Hierfür wäre zunächst eine „nicht nur als vorübergehend 
anzusehende Veränderung der Verhältnisse im Gesundheitswesen“ 
notwendig.  
 
Liegt diese vor? Welche Argumente könnten dafür, welche dagegen 
sprechen? 
 
Fehlt es an schlüssigen Argumenten für das Vorliegen dieser 
Voraussetzung, sind die Voraussetzungen des § 208 VVG zu prüfen. 
§ 208 VVG erlaubt von der Vorschri� des § 203 Abs. 3 VVG 
abzuweichen, wenn dies nicht zum Nachteil der 
Versicherungsnehmer geschieht. 
 
Die Aufnahme der stufenweisen Wiedereingliederung in die AVB 
müsste folglich für die Versicherungsnehmer ausschließlich vorteilha� 
sein.  
 
Denkbar wären zwei Varianten: 
Einmal könnte die Aufnahme in die AVB den Effekt haben, dass mehr 
Versicherte auf die Leistung bei Wiedereingliederung aufmerksam 
werden und diese dann auch in Anspruch nehmen.  
Dies würde in den Fällen, in denen diese Versicherten ansonsten die 
100%- ige KT-Leistung bezögen, unstreitig zu Leistungsreduktionen 
führen. 
 
Wenn das Unternehmen allerdings streng die bestehenden 
Bedingungen anwenden sollte, kämen Versicherte in den Genuss von 
Leistungen, die sie mangels völliger Arbeitsunfähigkeit ansonsten 
nicht beanspruchen könnten. Dies führte zu einer Steigerung der 
Leistungsausgaben. 
 








Betreff: Re: Veröffentlichung der PKV-Sterbetafel 2025; GZ: VA 15-AZB 1510/00032#00050


Von: Stephan Rudolph <rudolphst@aol.com>


Datum: 04.06.2024, 20:16


An: Martin.Kuenzler@bafin.de


 Sehr geehrter Herr Küntzler,


die vorgeschlagene Modifikafion im Begleiftext folgt den Ausführungen im Bericht der DAV / des
PKV-Verbandes.
Meines Erachtens spricht deshalb nichts dagegen, dass auch die BaFin den Aspekt der Eignung der
verwendeten Sterbewahrscheinlichkeiten aufgreift. Vielmehr verleiht es dem von der DAV und
dem PKV-Verband erwähnten Aspekt einen zusätzlichen Nachdruck.


Freundliche Grüße
Stephan Rudolph


--


Stephan Rudolph


Dipl.-Mathemafiker, Aktuar DAV


Anschrift: Posffach 2291, 67332 Speyer


Standort: Rützhaubstraße 6, 67346 Speyer


Tel.: 06232 / 980 5 630


Mail: rudolphst@aol.com


-------- Original-Nachricht --------


Betreff:  Veröffentlichung der PKV-Sterbetafel 2025; GZ: VA 15-AZB 1510/00032#00050


Von: Martin Kuenzler <Martin.Kuenzler@bafin.de>


Datum: Donnerstag, 23.05.2024 08:52:12 +0200


An: Rudolphst <rudolphst@aol.com>


Benachrichtigung über Sichere E-Mail


Sie haben eine verschlüsselte E-Mail von <Martin.Kuenzler@bafin.de> erhalten.


Betreff: Veröffentlichung der PKV-Sterbetafel 2025; GZ: VA 15-AZB 1510/00032#00050


Sie können die Nachricht lesen, indem Sie den Anhang zu dieser E-Mail in einem Internet-Browser (z.B.


Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome) öffnen und Ihr Passwort eingeben. Je nach Grösse


des Anhanges und Geschwindigkeit der Internet-Verbindung kann es einige Zeit dauern, bis die Login-


Maske erscheint.


Beachten Sie auch das Erklärvideo auf unserem Youtube Kanal


Re: Veröffentlichung der PKV-Sterbetafel 2025; GZ: VA 15-AZB 1510/00032#00050
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Apple iPhone oder iPad mit iOS 15 Anwender:


Klicken Sie nicht einfach auf den Anhang, sondern bleiben Sie mit dem Finger am Anhang bis das


Kontextmenü erscheint. Wählen Sie dann "Teilen" und teilen den Anhang danach mit der Viewer APP oder


Microsoft Edge. Andere Browser werden derzeit seitens Apple nicht unterstützt.


Falls dies die erste verschlüsselte E-Mail ist, die Sie von uns erhalten, wird Ihnen Ihr Passwort vom


Absender mitgeteilt. Dieses Passwort können Sie beim ersten Login ändern. Alle zukünftigen


verschlüsselten E-Mails, die Sie von uns erhalten, öffnen Sie dann mit dem neuen Passwort.


Haben Sie bereits ein Passwort erhalten, dieses aber vergessen? Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem


Absender dieser E-Mail auf oder verwenden Sie den "Passwort vergessen" Button. ACHTUNG: Klicken Sie


den Button "Passwort vergessen" NUR dann, wenn Sie sich bereits einmal vollständig registriert


haben und Ihr Passwort vergessen haben!


Wenn Sie diese E-Mail in Ihrem Internet-Browser beantworten, wird die Antwort automatisch verschlüsselt.


Wenn Sie über ein S/MIME-Zertifikat verfügen, senden Sie uns dieses bitte mit einer digital signierten


E-Mail zu. Ihr Zertifikat wird automatisch durch unser System gespeichert und mit Ihrer E-Mail-Adresse


verknüpft. Sie erhalten dann zukünftig alle verschlüsselten E-Mails per S/MIME.


Wenn Sie über einen PGP-Schlüssel verfügen, senden Sie uns diesen bitte als .asc oder .pgp Anhang an


securemail@bafin.de. Sie erhalten dann zukünftig alle verschlüsselten E-Mails per PGP.


Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Kontakt


/GesicherteKommunikation/gesicherte_kommunikation_node.html


Re: Veröffentlichung der PKV-Sterbetafel 2025; GZ: VA 15-AZB 1510/00032#00050
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Von:  <Martin.Kuenzler@bafin.de>
An:  <rudolphst@aol.com>
Datum:  Don, 23 Mai 2024 08:52:12 +0200
Betreff:  Veröffentlichung der PKV-Sterbetafel 2025; GZ: VA 15-AZB 1510/00032#00050


Anhänge:
PKV-2025 Begleittext.docx (13.0 KB) PKV2025_Bericht.pdf (1.1 MB)


Sehr geehrter Herr Rudolph,


nach abgeschlossener Auswertung der Daten des Berichtsjahres 2022 zu den Sterblichkeitsentwicklungen wurde die
PKV-Sterbetafel weiterentwickelt. Das Ergebnis und die Ausarbeitung hierzu (gem. beigefügter Datei im Anhang
„PKV2025_Bericht.pdf“) wurden bereits im Mathematisch-Statistischen Ausschuss des Verbandes und im Ausschuss
Krankenversicherung der DAV jeweils einstimmig verabschiedet.


Neu enthalten im Bericht des PKV-Verbandes, Mathematisch Statistischen Ausschusses und der Deutschen
Aktuarvereinigung, Ausschuss Kranken zur „Aktualisierung der Sterbetafel für die deutsche Private
Krankenversicherung (PKV-2025)“ ist hierbei in Abschnitt 4.6 Schlussbemerkungen auf Seite 14 der Hinweis, dass „die
bei der Auswahl der angesetzten Sterbetafel zugrunde gelegten Erwägungen in den jeweiligen technischen
Berechnungsgrundlagen in angemessener Weise zu dokumentieren sind“. Bei der nun
anstehenden Veröffentlichung der Sterbetafel seitens der BaFin könnte darüber nachgedacht werden, diesen Hinweis
aus dem Bericht der Arbeitsgruppe im Begleittext ebenfalls mit aufzunehmen. Ein entsprechender Vorschlag zur
textlichen Umsetzung ist im beigefügten Dokument ( „PKV-2025 Begleittext.docx“) farblich hervorgehoben eingefügt.
Dieser sollte zusammen mit der neuen Sterbetafel spätestens bis Ende Juli 2024 veröffentlicht werden.


Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir aus Sicht der VuT mitteilen könnten, ob die vorgeschlagene Modifizierung im
Begleittext für Sie tragbar erscheint, da nach meinem Verständnis den mathematischen Treuhändern die
entsprechenden Informationen bei ihrer Prüfung vorliegen sollten. Für weitere Hinweise Ihrerseits bin ich dankbar und
stehe für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Martin Künzler


BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


Referat VA 15 – Aktuariat/Produkte Kranken und Grundsatz Kranken, Medicator


Dreizehnmorgenweg 13 – 15


53175 Bonn


Deutschland


Fon: +49 (0)228 4108-3811


Fax: +49 (0)228 4108-1550


martin.kuenzler@bafin.de


www.bafin.de


Für die rechtswirksame Übermittlung elektronischer Dokumente im Sinne des § 3a VwVfG eröffnet die BaFin den
Zugang ausschließlich über folgende Kommunikationsadressen:


• Für die Übermittlung qualifiziert elektronisch signierter Dokumente per E-Mail: qes-posteingang@bafin.de
• Für die Übermittlung per De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de


Andere E-Mail-Adressen der BaFin stehen lediglich für die allgemeine Kommunikation, jedoch ausdrücklich nicht für
eine rechtsverbindliche, die gesetzliche Schriftform ersetzende Kommunikation zur Verfügung.


Eingehende elektronische Dokumente müssen längere Zeit archiviert werden (Langzeitaufbewahrung). Deshalb bittet
die BaFin darum, bei der rechtsverbindlichen, die gesetzliche Schriftform ersetzenden Kommunikation über die
E-Mail-Adresse qes-posteingang@bafin.de ausschließlich qualifiziert elektronisch signierte PDF-Dokumente der
Spezifikation PDF/A mit eingebetteter Signatur zu übersenden.


Die BaFin verarbeitet personenbezogene Daten gemäß der Verordnung (EU) 679/2016 und dem
Bundesdatenschutzgesetz. Für nähere Informationen konsultieren Sie bitte die Rubrik Datenschutz auf der
Internetseite der BaFin.


Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der richtige
Adressat sein oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten
diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. Der Inhalt
dieser E-Mail kann nicht zu einer irgendwie gearteten Verpflichtung zu Lasten der BaFin ausgelegt werden.
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Any e-mail message from BaFin is sent in good faith, but shall neither be binding nor construed as constituting a
commitment by BaFin except where provided for in a written agreement.
This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or
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PKV-Sterbetafel 2025


2024 hat der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) wie in den 


Vorjahren eine neue Sterbetafel entwickelt (Sterbetafel PKV-2025). Die 


Sterbewahrscheinlichkeiten unterscheiden sich nur marginal von den bisher gültigen 


Werten der Sterbetafel PKV-2024. 


Die Sterbetafeln verwenden die allgemein gültige aktuarielle Denomination. 


Demnach entspricht qx bzw. qy der Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann bzw. eine Frau 


im nächsten Lebensjahr stirbt. Beispiel: Aus der Gruppe der heute 30-jährigen Männer 


werden von einer Million Männern 288 das 31. Lebensjahr nicht erreichen 


(qx=0,000288); aus der Gruppe der 30-jährigen Frauen werden von einer Million 


Frauen 176 das 31. Lebensjahr nicht erreichen (qy=0,000176). 


Die BaFin geht davon aus, dass die Unternehmen die neue Sterbetafel PKV–2025 


berücksichtigen, wenn sie ab dem 1. Januar 2025 neue Tarife einführen oder Prämien 


anpassen – es sei denn, Besonderheiten des Bestandes oder von Teilbeständen 


erfordern noch vorsichtigere Annahmen. Die bei der Auswahl der angesetzten 


Sterbetafel zugrunde gelegten Erwägungen sind in den jeweiligen technischen 


Berechnungsgrundlagen in angemessener Weise zu dokumentieren. Die Sterbetafel 


ist auf unserer Homepage abrufbar. 
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Präambel 


Die gemeinsame Arbeitsgruppe Überprüfung der PKV-Sterbetafel des Ausschusses 


Krankenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. und des PKV-Verban-


des hat den vorliegenden Bericht erstellt.1 


 


1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Überprüfung der PKV-Sterbetafel ausdrücklich für die ge-


leistete Arbeit, namentlich Herrn Dr. Wilmink (Leitung), Herrn Beutler, Herrn Feldkamp, Herrn Hoben, 


Frau Jahnke, Herrn Künzler (Gast), Herrn Nickel, Herrn Prof. Dr. Schmidt (Gast) und Herrn Dr. 


Stammeier (Gast). 
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1. Einleitung 


In der deutschen Privaten Krankenversicherung werden seit 1996 Sterbetafeln 


verwendet, die nicht aus allgemeinen Bevölkerungsstatistiken, sondern aus den 


vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) gemäß dem Erfordernis 


des § 23 (1) KVAV erhobenen Todesfallstatistiken der Mitgliedsunternehmen ab-


geleitet werden. Die Herleitung der ersten - später allgemein als „PKV-2000“ be-


zeichneten - Sterbetafel wurde in einem Aufsatz von Norbert Bleckmann und Jür-


gen Mnich [BM] in den Blättern der DGVM, Band XXII, Heft 3, ausführlich darge-


stellt. Zu der Tafel PKV-2004 erfolgte eine Dokumentation in den Blättern der 


DGVFM, Band XXVI, Heft 3 [G]. Das grundsätzliche Verfahren zur Herleitung der 


PKV-Sterbetafel ist seitdem unverändert, wobei leichte Anpassungen in der Me-


thodik vorgenommen wurden, siehe Abschnitt 3. Seit der Erstellung der Tafel PKV-


2019 wird ein rollierender Zeitraum von 20 Jahren als Basis gewählt, so dass die 


aktuelle Tafel PKV-2024 auf den Statistiken der Jahre 2002 bis 2021 basiert.  


Inzwischen liegen die Daten des Jahres 2022 vor. Da auch dieses Jahr noch von 


der Corona-Pandemie geprägt war, werden wie in den beiden Vorjahren die Ster-


bewahrscheinlichkeiten des Jahres in Abschnitt 2 abermals eingehender unter-


sucht. Nach Einschätzung dieses Arbeitskreises kann und sollte auch das Datenjahr 


2022 für die Herleitung der PKV-Sterbetafel uneingeschränkt verwendet werden.  


Im Interesse einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Rechnungsgrundlage 


Sterblichkeit sollte die PKV-Sterbetafel regelmäßig – nach Möglichkeit jährlich - 


aktualisiert werden, so dass größere Beitragssprünge aufgrund geänderter Ster-


betafeln vermieden werden. Die im Folgenden hergeleitete PKV-Sterbetafel, die 


auf den Datenjahren 2003 bis 2022 basiert, wird für Beitragsanpassungen ab dem 


Jahr 2025 zur Verfügung stehen und soll daher den Namen „PKV-2025“ erhalten.  


Für Neukalkulationen kann sie nach Veröffentlichung bereits im Jahr 2024 verwen-


det werden.  
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2. Untersuchung der Daten des Jahres 2022 


2.1. Entwicklung der Sterbefallzahlen in Deutschland 


Das Statistische Bundesamt (Destatis) vermeldet am 15. November 2023, dass im 


Jahr 2022 etwa 4 % mehr Todesfälle als im Jahr 2021 zu verzeichnen seien [D2]. 


Damit liegt die relative Zunahme der Sterbefallzahlen auf einem vergleichbaren 


Niveau wie in den Vorjahren (2021: + 4 %, 2020: + 5 %) [D1].  


Ein Teil dieses Anstiegs war allein durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung 


erwartbar. Insbesondere im Frühjahr und Oktober spielten aber auch Sterbefälle 


im Zusammenhang mit COVID-19 Infektionen eine Rolle, wohingegen in den Som-


mermonaten Hitzeperioden zu erhöhten Sterbefallzahlen geführt haben. Ab No-


vember wurde bei den Atemwegserkrankungen im Allgemeinen ein Niveau er-


reicht, das den Höhepunkt der schweren Grippewellen der Vorjahre übertraf [D2]. 


Zudem kann unterstellt werden, dass das Unterbleiben bzw. die Verzögerung von 


medizinischen Untersuchungen und Behandlungen aufgrund der Pandemie zu einer 


Erhöhung der Sterbefallzahlen beitrug [AD].   


Auch für das Jahr 2023 wurden bereits vorläufige Sterbefallzahlen veröffentlicht. 


Laut Destatis sind diese trotz Alterungseffekt um etwa 4 % im Vergleich zum Vor-


jahr gesunken [D3].  


Dies begründet die Frage, ob die Daten zur Sterblichkeit des PKV-Bestandes des 


Jahres 2022 signifikant von der Erwartung auf Basis der Vorjahre abweichen und 


deswegen nicht (unmittelbar) für die Herleitung einer verlässlichen PKV-Sterbeta-


fel verwendet werden sollten. Es zeigt aber zugleich die Notwendigkeit, das Jahr 


2022 nicht isoliert, sondern im Kontext der umgebenden Jahre zu betrachten.  


 


2.2. Analyse der ausgeglichenen Rohdaten 


Die nach Whittaker-Henderson über die Alter ausgeglichenen Sterbewahrschein-


lichkeiten des Jahres 2022 liegen in bestimmten Altersbereichen über denjenigen 


der vorangegangenen Dekade (Jahre 2012-2021): Bei den erwachsenen Frauen 


ist dies in den Altern 73-78 sowie 92-102 der Fall, bei den Männern in den Altern 


36, 42, 68-78 und 92-102. In einigen Altersbereichen liegen die Sterbewahrschein-


lichkeiten des Jahres 2022 jedoch auch unter denjenigen der Vorjahre: Bei den 


erwachsenen Frauen trifft dies auf die Alter 49-52 sowie 62 zu, bei den erwachse-


nen Männern auf die Alter 22-28, 50-53 sowie 57-63. In den Abbildungen 1 und 2 


ist dieser Sachverhalt für Alter ab 40 grafisch veranschaulicht. Dargestellt sind 


jeweils die prozentualen Abweichungen der ausgeglichenen Sterbewahrscheinlich-


keiten gegenüber dem Mittelwert der ausgeglichenen Sterbewahrscheinlichkeiten 


der vorangegangenen Dekade.   
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Abbildung 1: Schwankungsbreiten der ausgeglichenen Sterbewahrscheinlichkeiten (Frauen) 


 


 


Abbildung 2: Schwankungsbreiten der ausgeglichenen Sterbewahrscheinlichkeiten (Männer) 


 


Besonders augenfällig in den beiden Abbildungen ist die sowohl bei den Männern 


als auch bei den Frauen gegebene erhöhte Sterblichkeit des Jahres 2022 in den 


höheren Altern. Im Kontext der vorangegangenen Jahre relativiert sich dieser Ein-


druck eines außergewöhnlichen Datenjahres jedoch, siehe Abbildung 3 und 4. Ge-


rade in den höheren Altern sind statistische Schwankungen der Sterbewahrschein-


lichkeiten auch aufgrund der geringeren Bestandsgröße zu erwarten.  
 


 


Abbildung 3: Entwicklung der Sterbewahrscheinlichkeiten für Frauen  
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Abbildung 4: Entwicklung der Sterbewahrscheinlichkeiten für Männer  


 


2.3. Sterbefälle in Relation zu Modellprognosen 


Es stellt sich die Frage, wie die Situation aussähe, wenn man die Alterung des 


Bestandes berücksichtigte. Dazu wird die Anzahl an tatsächlichen Todesfällen eines 


Jahres in Relation zu den rechnerischen Todesfällen gesetzt, die sich auf Basis der 


Lebendbestände des Jahres und der Daten der Vorjahre mittels log-linearem Mo-


dell schätzen lassen. Genauer gesagt werden pro Alter und Geschlecht die Lebend-


bestände des Jahres mit der Sterbewahrscheinlichkeit multipliziert, die sich als 


Modellprognose für das jeweilige Jahr aus dem log-linearen Ansatz der Vorjahre 


ergibt, wobei der Datenzeitraum dem der PKV-(Jahr+2) entspricht, z.B. also 


Qal(2022) auf Basis des log-linearen Modells aus der Herleitung der PKV-2024. Bei 


diesem Ansatz zeigt das Backtesting für die Jahre 2019 – 2021 eine systematische 


Überschreitung der Realwerte gegenüber den Schätzwerten. In dieser Übersterb-


lichkeitsbetrachtung wird daher der Wert für das Jahr 2022 um das arithmetische 


Mittel dieser Abweichung korrigiert. Nach dieser Art der Berücksichtigung der Al-


terung des Bestandes verbleibt bei den erwachsenen Männern eine um 4,6 %, 


erhöhte Sterblichkeit, im Altersbereich 75-102 liegt die Erhöhung bei 7,4 %. Bei 


den erwachsenen Frauen fällt die Erhöhung der Sterblichkeit noch etwas deutlicher 


aus: Insgesamt liegt sie bei 7,1 %, im Altersbereich 75-102 bei 8,8 %. 


Als weitere Komponente der Analyse wurden analoge Best-Estimate-Modellprog-


nosen für die stochastischen Sterblichkeitsmodelle von Lee-Carter und Plat er-


zeugt. Die technische Umsetzung erfolgte mit Hilfe des R-Paketes „StMoMo“ 


[VKM]. Beim Vergleich mit den Prognosen der genannten stochastischen Sterblich-


keitsmodelle zeigt sich eine erhöhte Sterblichkeit in hohen Altern bei beiden Ge-


schlechtern. Aufgrund der im Backtesting beobachteten modellimmanenten Über-


sterblichkeit bei Lee-Carter lässt sich hieraus keine klare Schlussfolgerung ohne 


eine differenziertere, quantitative Methode ziehen. Beim Plat-Modell, welches Ge-


nerationeneffekte mittels eines Jahrgangsparameters berücksichtigt, zeigen die 


ausgeglichenen Sterbewahrscheinlichkeiten für das Jahr 2021 eine sehr gute Über-


einstimmung mit den Best-Estimate-Werten der entsprechenden Modellprognose. 
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Die für das Jahr 2022 vorliegenden ausgeglichenen Sterbewahrscheinlichkeiten lie-


gen in höheren Altern jedoch deutlich über den entsprechenden Best-Estimate-


Werten: Sie entsprechen in diesem Modell einer Realisation, wie sie im Durch-


schnitt etwa alle 20 Jahre zu erwarten wäre. 


2.4. Fazit 


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiedenen durchgeführten Ana-


lysen darauf hindeuten, dass in den Daten des Jahres 2022 vor allem in den hö-


heren Altern eine Übersterblichkeit zu beobachten ist.  


In der Vergangenheit hat es bereits vereinzelte Jahre mit erhöhter, zum Teil sogar 


deutlich erhöhter Sterblichkeit gegeben, z.B. aufgrund einer starken Grippewelle. 


Diese Datenjahre wurden zur Herleitung der PKV-Sterbetafel stets mitverwendet. 


Dies erscheint auch geboten und sinnvoll, da Jahre mit erhöhten Sterbefällen wie-


derkehrende Ereignisse sind. Insbesondere durch den hohen Grad an Globalisie-


rung und Mobilität ist es möglich, dass sich die Ausprägungsstärke und Frequenz 


solcher Ereignisse verändert. Ein weiterer Treiber hierfür ist der fortschreitende 


Klimawandel, der Extremwetterereignisse begünstigt, die ihrerseits zu einer er-


höhten Anzahl von Sterbefällen führen. 


Der Blick in die Vergangenheit (vgl. Abbildung 3) sowie der Ausblick auf die für 


das Jahr 2023 zu erwartende Daten [D3] zeigen, wie groß die Schwankungsbreite 


der Sterblichkeit ist. Damit diese natürliche Volatilität nicht zu unsteten Verände-


rungen der PKV-Sterbetafel im Rahmen der Überprüfung und Aktualisierung führt, 


basiert das Herleitungsverfahren auf einer robusten Ausgleichsmethode – dem log-


linearen Ausgleich über 20 Datenjahre.  


Jenseits der Datenanalyse und Bewertungsversuche etwaiger Anomalien sollten 


die Auswirkungen der Verwendung des Datenjahres 2022 auf die resultierende 


Sterbetafel PKV-2025 hervorgehoben werden. Bei der Herleitung dieser Sterbeta-


fel zeigt sich vor allem eine Abflachung des ausgeglichenen Trends, was zu gerin-


geren Anpassungen der Sterbetafel führt als ein Fortschreiben des Trends der PKV-


2024. Letzteres erscheint als Alternative nicht geeignet, da ein derartiger Eingriff 


durch die Restriktion auf die jeweilige Vorgängertafel dauerhaft wirken würde. Eine 


weiter verlangsamte Steigerung der Lebenserwartung erscheint plausibel. 
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3. Berechnung der neuen Tafel 


Als Datengrundlage werden die aggregierten Gesamtbestände der jährlichen Mel-


dung der PKV-Unternehmen zur Sterblichkeitsstatistik verwendet, welche zwischen 


Normal-, Beihilfe- und Zusatzversicherten unterscheidet und daher eine nachgela-


gerte Betrachtung der Sicherheiten der PKV-Sterbetafel für Beihilfeberechtigte er-


laubt, siehe Abschnitt 5. Der Bestandsbegriff ist durch die Meldeanforderungen im 


Statistik-Handbuch Sterblichkeitsstatistik (Band IV) festgelegt. Grundsätzlich wer-


den nur Personen mit Versicherungen nach Art der Leben berücksichtigt, wobei für 


GKV-Versicherte das Bestehen einer stationären oder ambulanten Zusatzversiche-


rung erforderlich ist. 


Das Verfahren zur Berechnung der neuen Tafel erfolgt mit den folgenden Schritten: 


1) Erhebung der Ausgangsdaten 


2) Ermittlung der rohen Sterbewahrscheinlichkeiten  


3) Ausgleich über die Alter nach Whittaker-Henderson  


4) Ausgleich über die Jahre 2003 bis 2022 mit log-linearem Ansatz  


5) Berücksichtigung des statistischen Schwankungsrisikos 


6) Ausgleich der Trendfaktoren über die Alter nach Whittaker-Henderson 


7) Projektion um acht Jahre 


8) Restriktion auf die Vorläufer-Tafel   


Eine jeweilige Verlängerung des Beobachtungszeitraums um jeweils ein neu hin-


zukommendes Jahr birgt auf Dauer die Gefahr, dass aktuelle Entwicklungen der 


letzten Jahre durch die Einbeziehung sehr alter Daten überlagert werden. Daher 


wird für die Herleitung seit der Erstellung der Tafel PKV-2019 ein rollierender Zeit-


raum von 20 Jahren als Basis gewählt. 


Das Berechnungsverfahren an sich ist seit der Erstellung der PKV-2004 nahezu 


unverändert. Lediglich der damals verwendete stückweise lineare Ansatz wurde 


inzwischen (im Rahmen der Erstellung der PKV-2023) auf das etablierte Whittaker-


Henderson Verfahren umgestellt, um die geänderte Kurvenstruktur der Trendfak-


toren angemessen zu berücksichtigen. Zeitgleich wurde der Projektionszeitraum 


von sieben auf acht Jahre verlängert, um dem Anstieg der durchschnittlichen 


Länge von Beitragsanpassungszyklen Rechnung zu tragen.  
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4. Ergebnisse 


4.1. Veränderung der Sterblichkeit seit 2003 


Für die Jahre t {2003, …, 2022} wurde das Verhältnis aus der Anzahl der gemel-


deten Todesfälle Tx,t und der Anzahl der auf Basis der PKV-2024 ermittelten „rech-


nungsmäßigen Toten“ 𝑞𝑥
𝑃𝐾𝑉2024 ∙ 𝐿𝑥,𝑡 gebildet. Der Quotient aus diesen Verhältnissen 


zweier aufeinanderfolgender Jahre kann als Veränderung der Sterblichkeit be-


trachtet werden: 


∑ 𝑇𝑥,𝑡𝑥 ∑ 𝑞𝑥
𝑃𝐾𝑉2024 ∙ 𝐿𝑥,𝑡𝑥⁄


∑ 𝑇𝑥,𝑡−1𝑥 ∑ 𝑞𝑥
𝑃𝐾𝑉2024 ∙ 𝐿𝑥,𝑡−1𝑥⁄


 


Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt diese Veränderungen für die Jahre 2003 bis 


2022: 
 


 


Abbildung 5: Veränderung der Sterblichkeit gegenüber dem Vorjahr 


 


In den Jahren 2004 – 2007 hatte sich die Verbesserung der Sterblichkeiten konti-


nuierlich abgeschwächt. Nachdem die Sterblichkeit im Jahr 2008 angestiegen war, 


ist sie in den Jahren von 2009 bis 2014 mit einer Ausnahme für Frauen im Jahr 


2013 gesunken.  Während im Jahr 2015 ein starker Anstieg zu beobachten war, 


ist die Sterblichkeit im Jahr 2016 wieder deutlich und im Jahr 2017 leicht zurück-


gegangen. Nach einer Erhöhung im Jahr 2018 hat sich die Sterblichkeit im Jahr 


2019 wieder deutlich reduziert. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist eine Erhöhung der 


Sterblichkeit zu beobachten. 
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4.2. Vergleich der Trendfaktoren 


Die folgenden Abbildungen 6 und 7 zeigen die altersabhängigen Trendfaktoren im 


Vergleich zu den bei der Herleitung der Tafel PKV-2024 verwendeten Trendfakto-


ren. Durch die Anpassung des Datenzeitraums ergibt sich bei den Frauen für die 


PKV-2025 ein ausgeglichener Trend, der über demjenigen der PKV-2024 liegt. Bei 


den Männern gilt das gleiche, lediglich in den Altern 96 bis 102 liegt der ausgegli-


chene Trend der PKV-2025 marginal unter demjenigen der PKV-2024. 


 


Abbildung 6: Vergleich der Trendfaktoren der PKV-2025 mit denjenigen der PKV-2024 (Frauen) 


 


 


Abbildung 7: Vergleich der Trendfaktoren der PKV-2025 mit denjenigen der PKV-2024 (Männer) 
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4.3. Vergleich der Sterbetafel PKV-2025 mit der PKV-2024 


Beim Übergang von der Tafel PKV-2024 auf die PKV-2025 kommt es zu Verände-


rungen in den Altersbereichen 51-59 bei den Männern sowie 12 und 60-62 bei den 


Frauen. Sowohl bei den erwachsenen Männern als auch bei den Frauen fällt die 


Absenkung in allen Altersbereichen geringer aus als bei einer Fortschreibung des 


Trends der Sterbetafel PKV-2024 um ein weiteres Jahr. In den folgenden Abbil-


dungen 7 und 8 sind diese Sachverhalte dargestellt. 


 


Abbildung 8: Prozentuale Abweichung zur PKV-2024 (Frauen) 


 


 


Abbildung 9: Prozentuale Abweichung zur PKV-2024 (Männer) 
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4.4.  Lebenserwartung 


Die aus der PKV-2025 abgeleiteten Lebenserwartungen (siehe Anhang) verändern 


sich nur marginal:  


 


 Alter 0 20 40 60 80 


Männer 


PKV-2024 85,04 65,23 45,61 26,61 10,32 


PKV-2025 85,04 65,24 45,62 26,61 10,32 


Frauen 


PKV-2024 88,22 68,39 48,62 29,33 11,90 


PKV-2025 88,22 68,39 48,62 29,33 11,90 


 


Tabelle 1: Restliche Lebenserwartung im Vergleich 
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4.5. Spezielle Auswertungen für beihilfeberechtigte Personen 


Die in den Jahren 2003 bis 2022 beobachteten Sterbewahrscheinlichkeiten beihil-


feberechtigter Personen sind niedriger als die der sonstigen Personen. Die über die 


Alter und Jahre ausgeglichenen Sterbewahrscheinlichkeiten beihilfeberechtigter 


Personen (Qal) des Jahres 2022 liegen für Männer ab Alter 59 und für Frauen ab 


Alter 64 jedoch über den Werten der PKV-2025:  


Abbildung 10: Prozentuale Abweichung der Sterblichkeit beihilfeberechtigter Personen im Jahr 2022 (Qal) von derjenigen 


                          gemäß PKV-2025 
 


Die aus diesen Werten des Jahres 2022 für beihilfeberechtigte Personen ermittel-


ten restlichen Lebenserwartungen sind für jedes Alter niedriger als die Lebenser-


wartungen, die sich aus der PKV-2025 berechnen lassen. Hieraus lässt sich zu-


nächst ableiten, dass die Verwendung der PKV-2025 im Jahr 2022 auch für beihil-


feberechtigte Personen ausreichend sicher gewesen wäre.  


Um zu prüfen, wie lange die Tafel PKV-2025 für Beihilfeberechtigte als ausreichend 


angesehen werden kann, wird folgendes Verfahren angewendet: Analog zur Her-


leitung der Sterbetafel PKV-2025 werden die Sterbewahrscheinlichkeiten der Bei-


hilfeberechtigten über die Alter und Jahre ausgeglichen. Ausgehend von den dar-


aus resultierenden Sterbewahrscheinlichkeiten des Jahres 2022 werden unter Ver-


wendung von Sicherheitsabschlägen und geeigneten Trends Sterbewahrscheinlich-


keiten für die Jahre 2023 bis 2030 prognostiziert. 


Legt man hierbei die Sicherheitsabschläge des jeweiligen Gesamtbestandes zu-


grunde und unterstellt den jeweiligen Trend der PKV-2025, so übertreffen die re-


sultierenden restlichen Lebenserwartungen für beihilfeberechtigte Männer erst-


mals im Jahr 2030 die restlichen Lebenserwartungen der PKV-2025 (in den Altern 


0 – 25, 32-42 und 73 – 82 mit einer maximalen Abweichung von 0,29 %). Ver-


wendet man anstelle des Trends der PKV-2025 einen analog mit den Daten der 


Beihilfeberechtigten ermittelten Trend, so tritt die erste Überschreitung im Jahr 


2029 auf (in den Altern 1 – 3 mit einer maximalen Abweichung von 0,01 %). Im 
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Jahr 2030 gibt es Überschreitungen in den Altern 0-27 und 74-82 (maximale Ab-


weichung: 0,28 %).  


Für beihilfeberechtigte Frauen ergeben sich bei beiden Trendvarianten erstmals im 


Jahr 2030 Überschreitungen. Bei der Verwendung des Trends der PKV-2025 treten 


diese in den Altern 1 – 5 sowie 8 - 11 auf (mit einer maximalen Abweichung von 


0,01 %). Bei Verwendung des Beihilfetrends finden sich Überschreitungen in den 


Altern 0 – 26 (mit einer maximalen Abweichung von 0,09 %). 


In einer reinen Best-Estimate-Betrachtung liegen die restlichen Lebenserwartun-


gen bis einschließlich zum Jahr 2030 unter denjenigen der PKV-2025 und zwar 


unabhängig von der Wahl der angegebenen Trendvarianten. 


Insgesamt lässt sich somit konstatieren, dass die PKV-2025 für beihilfeberechtigte 


Männer bis einschließlich 2029 - auch unter Berücksichtigung der Sicherheitsab-


schläge des Gesamtbestandes - ausreichend sicher ist. Für beihilfeberechtigte 


Frauen gilt die entsprechende Aussage bis einschließlich 2030. 


 


4.6. Schlussbemerkungen 


Das auf 102 festgelegte Höchstalter der Sterbetafel wird beibehalten. Es bleibt 


jedem Aktuar überlassen, das kalkulatorische Endalter nach Bedarf der eigenen 


Kollektive anzuheben. Eine entsprechende Anhebung des Endalters könnte hierbei 


insbesondere für diejenigen Tarife bzw. Beobachtungseinheiten sachgerecht sein, 


bei denen die neu abzuleitende Sterbetafel in den jeweiligen Fällen zu einer risi-


kogerechteren Kalkulation führt. Insbesondere für Tarife mit Schwerpunkten in 


den Leistungsbereichen Pflegekosten und –tagegeld ist daher zu prüfen, ob auf 


diesem Weg ein aus aktuarieller Sicht insoweit vorsichtigerer Ansatz geboten er-


scheint. Dabei wird für die weiteren Alter derzeit die Sterbewahrscheinlichkeit des 


Alters 102 grundsätzlich als ausreichend vorsichtig angesehen.  


Ferner obliegt es dem Verantwortlichen Aktuar zu überprüfen, inwieweit die hier 


ermittelten Sterbetafeln für das jeweilige Kollektiv angemessen sind. Insbesondere 


sind die geschlechtsabhängigen Bisex-Tafeln nach der zu erwartenden Bestands-


zusammensetzung im jeweiligen Tarif zu einer Unisex-Tafel geeignet zu mi-


schen. Zu beachten ist hierbei, dass bei Neufestsetzung der Prämien die von der 


Aufsichtsbehörde veröffentlichten Sterbewahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen 


sind, jedoch bei nachweislich systematisch anderen Verhältnissen ggf. auch ent-


sprechend angepasste Werte unter Beachtung der Regelungen gem. § 155 Prä-


mienänderungen, Abs. 3 und 4 VAG anzusetzen wären. Die bei der Auswahl der 


angesetzten Sterbetafel zugrunde gelegten Erwägungen sind in den jeweiligen 


technischen Berechnungsgrundlagen in angemessener Weise zu dokumentieren 


(siehe DAV-Fachgrundsatz „Erstellung und Inhalte Technischer Berechnungs-


grundlagen in der privaten Krankenversicherung“). 
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Anhang: Tafelwerte und restliche Lebenserwartung 


Sterbewahrscheinlichkeiten der PKV-2025 und restliche Lebenserwartung 


Männer Frauen 


Alter PKV-2025 e Alter PKV-2025 e Alter PKV-2025 e Alter PKV-2025 e 


0 0,000273 85,0 52 0,001634 34,0 0 0,000255 88,2 52 0,001083 36,9 


1 0,000273 84,1 53 0,001840 33,0 1 0,000255 87,2 53 0,001193 36,0 


2 0,000175 83,1 54 0,002073 32,1 2 0,000141 86,3 54 0,001313 35,0 


3 0,000081 82,1 55 0,002338 31,2 3 0,000063 85,3 55 0,001449 34,0 


4 0,000037 81,1 56 0,002644 30,2 4 0,000025 84,3 56 0,001604 33,1 


5 0,000026 80,1 57 0,002994 29,3 5 0,000015 83,3 57 0,001782 32,1 


6 0,000033 79,1 58 0,003394 28,4 6 0,000021 82,3 58 0,001987 31,2 


7 0,000046 78,1 59 0,003850 27,5 7 0,000032 81,3 59 0,002222 30,3 


8 0,000056 77,1 60 0,004234 26,6 8 0,000045 80,3 60 0,002488 29,3 


9 0,000064 76,1 61 0,004616 25,7 9 0,000056 79,3 61 0,002785 28,4 


10 0,000068 75,1 62 0,005023 24,8 10 0,000066 78,3 62 0,003118 27,5 


11 0,000072 74,1 63 0,005416 24,0 11 0,000074 77,3 63 0,003483 26,6 


12 0,000080 73,1 64 0,005877 23,1 12 0,000083 76,3 64 0,003795 25,7 


13 0,000092 72,1 65 0,006425 22,2 13 0,000094 75,3 65 0,004092 24,8 


14 0,000113 71,2 66 0,007037 21,4 14 0,000110 74,3 66 0,004406 23,9 


15 0,000142 70,2 67 0,007701 20,5 15 0,000125 73,3 67 0,004751 23,0 


16 0,000181 69,2 68 0,008431 19,7 16 0,000142 72,3 68 0,005149 22,1 


17 0,000225 68,2 69 0,009197 18,8 17 0,000160 71,3 69 0,005618 21,2 


18 0,000272 67,2 70 0,010079 18,0 18 0,000177 70,4 70 0,006131 20,3 


19 0,000316 66,2 71 0,011107 17,2 19 0,000191 69,4 71 0,006710 19,4 


20 0,000353 65,2 72 0,012282 16,4 20 0,000200 68,4 72 0,007376 18,5 


21 0,000382 64,3 73 0,013674 15,6 21 0,000203 67,4 73 0,008175 17,7 


22 0,000402 63,3 74 0,015323 14,8 22 0,000202 66,4 74 0,009154 16,8 


23 0,000414 62,3 75 0,017251 14,0 23 0,000200 65,4 75 0,010351 16,0 


24 0,000398 61,3 76 0,019376 13,2 24 0,000197 64,4 76 0,011808 15,1 


25 0,000380 60,4 77 0,021526 12,5 25 0,000195 63,5 77 0,013297 14,3 


26 0,000359 59,4 78 0,024097 11,7 26 0,000196 62,5 78 0,014989 13,5 


27 0,000333 58,4 79 0,027194 11,0 27 0,000194 61,5 79 0,017113 12,7 


28 0,000311 57,4 80 0,030930 10,3 28 0,000184 60,5 80 0,019770 11,9 


29 0,000296 56,4 81 0,035428 9,6 29 0,000178 59,5 81 0,023054 11,1 


30 0,000288 55,5 82 0,040788 9,0 30 0,000176 58,5 82 0,026977 10,4 


31 0,000286 54,5 83 0,047012 8,3 31 0,000177 57,5 83 0,031755 9,7 


32 0,000290 53,5 84 0,054397 7,7 32 0,000181 56,5 84 0,037512 9,0 


33 0,000293 52,5 85 0,063080 7,1 33 0,000187 55,5 85 0,044371 8,3 


34 0,000303 51,5 86 0,073180 6,6 34 0,000194 54,6 86 0,052454 7,6 


35 0,000318 50,5 87 0,084803 6,1 35 0,000203 53,6 87 0,061881 7,0 


36 0,000330 49,5 88 0,098028 5,6 36 0,000218 52,6 88 0,072769 6,5 


37 0,000348 48,6 89 0,112913 5,1 37 0,000237 51,6 89 0,085225 5,9 


38 0,000373 47,6 90 0,129465 4,7 38 0,000262 50,6 90 0,099336 5,5 


39 0,000404 46,6 91 0,147647 4,3 39 0,000291 49,6 91 0,115161 5,0 


40 0,000441 45,6 92 0,167363 4,0 40 0,000321 48,6 92 0,132712 4,6 


41 0,000485 44,6 93 0,188107 3,7 41 0,000357 47,6 93 0,151809 4,2 


42 0,000536 43,7 94 0,209873 3,4 42 0,000399 46,7 94 0,169682 3,9 


43 0,000592 42,7 95 0,232032 3,2 43 0,000444 45,7 95 0,188536 3,6 


44 0,000636 41,7 96 0,243250 3,1 44 0,000486 44,7 96 0,208205 3,3 


45 0,000687 40,7 97 0,251290 2,9 45 0,000532 43,7 97 0,228513 3,0 


46 0,000757 39,8 98 0,258960 2,7 46 0,000586 42,7 98 0,249230 2,7 


47 0,000850 38,8 99 0,266210 2,4 47 0,000648 41,8 99 0,258450 2,5 


48 0,000968 37,8 100 0,273020 2,1 48 0,000719 40,8 100 0,262980 2,2 


49 0,001109 36,9 101 0,279340 1,7 49 0,000799 39,8 101 0,268110 1,8 


50 0,001271 35,9 102 0,285140 1,2 50 0,000887 38,8 102 0,272880 1,2 


51 0,001448 34,9       51 0,000983 37,9       


 
Tabelle 2: Sterbewahrscheinlichkeiten der PKV-2025 und restliche Lebenserwartung 
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Betreff: Übertragungswerte im Sinne von § 14 KVAV
Von: <Marfin.Kuenzler@bafin.de>
Datum: 13.09.2024, 13:00
An: <rudolphst@aol.com>
Kopie (CC): <VA15@bafin.de>, <Chrisfian.Schedel@bafin.de>


Sehr geehrter Herr Rudolph,


im Vorgriff auf den nächsten Austausch zwischen der VuT und der BaFin möchte ich


Sie auf ein Thema ansprechen, dass ich im Rahmen einer Örtlichen Prüfungen


aufgegriffen habe.  Es geht dabei u.a. um die Frage, ob und inwieweit fehlerhafte


Berechnungen des sogenannten Übertragungswerts im Sinne von § 14 KVAV in den


konkret bekannt gewordenen Fällen auch Auswirkungen auf die sachgerechte


Ermiftlung von Stornowahrscheinlichkeiten bzw. die diesbezüglichen Meldungen an


den Pool gehabt haben könnten.


Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mifteilen könnten, ob Ihnen oder den


anderen mathemafischen Treuhändern bei den Prüfungen von Beitragsanpassungen


Fehler bei der Ermiftlung der in diesem Zusammenhang relevanten Werte


aufgefallen sind. Wenn dem so ist, wäre ich an der Anzahl der Fälle bzw. daran


interessiert, ob ein typisches Muster der festgestellten Fehler vorlag.


Ggf. bietet es sich an, dieses Thema anlässlich des nächsten Treffens der VuT zu


behandeln, das nach hiesiger Kenntnis in Kürze staftfinden soll.


Zu besfimmten Fragestellungen in diesem Zusammenhang stehe ich im Übrigen


auch mit dem PKV-Verband im Hinblick auf den Basistarif in Kontakt.


Für Rückfragen Ihrerseits stehe ich – auch telefonisch - gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Martin Künzler


BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


Referat VA 15 – Aktuariat/Produkte Kranken und Grundsatz Kranken, Medicator


Dreizehnmorgenweg 13 – 15


53175 Bonn


Deutschland


Fon: +49 (0)228 4108-3811


Fax: +49 (0)228 4108-1550


martin.kuenzler@bafin.de


www.bafin.de


Für die rechtswirksame Übermittlung elektronischer Dokumente im Sinne des § 3a VwVfG eröffnet die BaFin


den Zugang ausschließlich über folgende Kommunikationsadressen:







• Für die Übermittlung qualifiziert elektronisch signierter Dokumente per E-Mail: qes-posteingang@bafin.de


• Für die Übermittlung per De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de


Andere E-Mail-Adressen der BaFin stehen lediglich für die allgemeine Kommunikation, jedoch ausdrücklich


nicht für eine rechtsverbindliche, die gesetzliche Schriftform ersetzende Kommunikation zur Verfügung.


Eingehende elektronische Dokumente müssen längere Zeit archiviert werden (Langzeitaufbewahrung).


Deshalb bittet die BaFin darum, bei der rechtsverbindlichen, die gesetzliche Schriftform ersetzenden


Kommunikation über die E-Mail-Adresse qes-posteingang@bafin.de ausschließlich qualifiziert elektronisch


signierte PDF-Dokumente der Spezifikation PDF/A mit eingebetteter Signatur zu übersenden.


Die BaFin verarbeitet personenbezogene Daten gemäß der Verordnung (EU) 679/2016 und dem


Bundesdatenschutzgesetz. Für nähere Informationen konsultieren Sie bitte die Rubrik Datenschutz auf der


Internetseite der BaFin.


Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der


richtige Adressat sein oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender


und vernichten diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht


gestattet. Der Inhalt dieser E-Mail kann nicht zu einer irgendwie gearteten Verpflichtung zu Lasten der BaFin


ausgelegt werden.


Any e-mail message from BaFin is sent in good faith, but shall neither be binding nor construed as constituting


a commitment by BaFin except where provided for in a written agreement.


This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or


dissemination, either in whole or in part, is prohibited.


If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail


from your system.


BaFin processes personal data in line with the Regulation (EC) No 679/2016 and the Federal Data Protection


Act (BDSG). For any further information you can consult the Data Protection Disclaimer on BaFin‘s webpage.


This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or


have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any


unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. The content of


this e-mail shall not be construed as constituting any kind of obligation on the part of BaFin.








Betreff: AW: AF-Überprüfung durch Prämientreuhänder (OLG München 21.03.2024 - 14 U
1297/232 e)
Von: <jboefius@t-online.de>
Datum: 15.10.2024, 19:35
An: "'Stephan Rudolph'" <rudolphst@aol.com>


Sehr geehrter Herr Rudolph,


vielen Dank für Ihre ausführliche Nachricht. Nach meiner Auffassung wird sich die Sichtweise der


Treuhänder rechtlich nicht durchsetzen lassen, weil dies faktisch auf eine Verkürzung des


Zivilrechtsschutzes hinauslaufen würde, was auch vor dem Hintergrund der dazu einschlägigen


Verfassungsrechtsprechung nicht möglich ist. Auf die Verantwortlichkeit des VA kann in diesem


Zusammenhang nicht verwiesen werden, weil dieser ein Organ des VU und daher keine unabhängige


Instanz ist.


Mit besten Grüßen


Jan Boetius


Dr. Jan Boetius


Telefon: +49/178/38 80 610


Telefax: +49/89/38 54 75 17


E-Mail:   jboetius@t-online.de


Von: Stephan Rudolph <rudolphst@aol.com>
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2024 11:38
An: jboefius@t-online.de
Betreff: Re: AF-Überprüfung durch Prämientreuhänder (OLG München 21.03.2024 - 14 U 1297/232 e)


Sehr geehrter Herr Boefius,


die Prüfbarkeit der auslösenden Faktoren war nach meiner Wahrnehmung schon immer ein Thema bei
Klagen gegen die von PKV-Unternehmen vorgenommenen Beitragsanpassungen. Ich erinnere mich, dass ich
in den ersten Verhandlungen, bei denen ich als Zeuge aussagen musste, hierzu befragt wurde.


Meine Sichtweise zur Prüfbarkeit der auslösenden Faktoren AF habe ich Ihnen im Folgenden
aufgeschrieben. Dies entspricht meines Wissens auch den üblichen Vorgehensweisen.


In § 17 KVAV ist festgelegt, dass ein Versicherer dem Treuhänder und der BaFin den AF inklusive einer
Kommenfierung vorzulegen hat. Die zusätzliche Angabe von vier Schadenquofienten ist nur für den Fall
gefordert, dass ein AF außerhalb des Toleranzintervalls als vorübergehend angesehen wird.
Beitragsanpassungen, die vor Gericht verhandelt werden, basieren aber stets auf einer nicht als
vorübergehend anzusehenden Schadenentwicklung. Für klagegegenständliche Beitragsanpassungen ist also
im Rahmen der kommenfierten Gegenüberstellung der erforderlichen und der kalkulierten
Versicherungsleistungen als Zahlenwert ausschließlich die Angabe des AF gefordert.
Manche Versicherer geben zwar die vier Schadenquofienten auch bei einer nicht vorübergehenden
Schadenentwicklung oder bei AF innerhalb des Toleranzintervalls an. Dies passiert jedoch auf freiwilliger
Basis.
Von rechtlicher Seite wird also keine Datengrundlage vorgeschrieben, die einem Treuhänder die Prüfung
des Zahlenwertes eines auslösenden Faktors ermöglicht.
Ein Treuhänder hat gemäß § 155 Abs. 1 VAG die Einhaltung der bestehenden Rechtsvorschriften zu prüfen.
Daraus kann die Aufgabe des Treuhänder abgeleitet werden, zu prüfen, ob die in den Technischen
Berechnungsgrundlagen festgelegte Methodik zur Berechnung der AF als gleichwerfig mit dem in der KVAV
beschriebenen Verfahren anzusehen ist. Eine nicht abschließende Liste, welche Verfahren als nicht
gleichwerfig anzusehen sind, findet sich in der Begründung zur Kalkulafionsverordnung KalV als
Vorgängerverordnung der KVAV (BR-Drucksache 414/96).







Die Richfigkeit der Werte des AF sowie die Sicherstellung, dass die Berechnung des AF gemäß den
Besfimmungen in den Technischen Berechnungsgrundlagen vorgenommen wird, fällt in den
Aufgabenbereich des Verantwortlichen Aktuars. Die BaFin kann sich im Rahmen von örtlichen Prüfungen
davon überzeugen, ob die auslösenden Faktoren zutreffend berechnet werden.
Es sollte aber, soweit möglich, eine grundsätzliche Prüfung staftfinden, ob der auslösende Faktor
entsprechend Abschnift 6 ermiftelt worden ist. Zusätzliche Prüfungsaufgaben können und sollten einem
Treuhänder nicht auferlegt werden. Dies gilt aus meiner Sicht gleichermaßen für einen vom Gericht
bestellten Sachverständigen, es denn, er erhält Unterlagen, die über die dem Treuhänder vorzulegenden
Unterlagen hinausgehen. Dass die ermiftelten Werte des AF vom Treuhänder und/oder dem
Sachverständigen plausibilisiert werden, bleibt unbenommen. Die Plausibilisierung kann direkt bei Vorlage
der auslösenden Faktoren anhand der eventuell freiwillig beigefügten Schadenquofienten und/oder im
Nachhinein ggf. anhand von Informafionen in den aktualisierten Technischen Berechnungsgrundlagen
geschehen.


Den Sachverhalt habe ich hoffentlich nachvollziehbar dargestellt. Bei Rückfragen kommen Sie gerne auf
mich zu.


Freundliche Grüße
Stephan Rudolph


--


Stephan Rudolph


Dipl.-Mathemafiker, Aktuar DAV


Anschrift: Posffach 2291, 67332 Speyer


Standort: Rützhaubstraße 6, 67346 Speyer


Tel.: 06232 / 980 5 630


Mail: rudolphst@aol.com


-------- Original-Nachricht --------
Betreff:  AF-Überprüfung durch Prämientreuhänder (OLG München 21.03.2024 - 14 U 1297/232 e)
Von: Jboefius <jboefius@t-online.de>
Datum: Donnerstag, 26.09.2024 18:24:32 +0200
An: Rudolphst <rudolphst@aol.com>


Sehr geehrter Herr Rudolph,


Sie wissen wahrscheinlich, dass ich mich fachlich unverändert mit PKV-Fragen befasse. Ihre


E-Mail-Adresse erhielt ich von Herrn Fürhaupter, an den ich mich mit einer Frage zur AF-


Überprüfung gewandt hatte. Dabei geht es um folgendes:


Vom Beck-Verlag werde ich gefragt, zu dem Urteil des OLG München (Anhang) eine kritische


Anmerkung zu schreiben, was mir einigermaßen schwer fällt. Wenn ich das Problem richtig


verstehe, geht es im Kern um die Frage, ob das Anspringen des AF (1) vom Treuhänder und


(2) vom Gericht zu überprüfen ist. Beides ist nach meiner Auffassung der Fall; so habe ich es


auch in Langheid/Wandt kommentiert (§ 203 Rn. 573, 916):


(1)    Neukalkulation und Prämienanpassung setzen materiellrechtlich voraus, dass der AF


anspringt (§ 155 Abs. 3 S. 2 VAG). Diese Vorschrift gilt auch vertragsrechtlich (§ 203 Abs. 2 S,


4 VVG). Die Prüfpflicht des Treuhänders zur Prämienberechnung nach § 155 Abs. 1 S. 2 VAG


gilt damit nicht nur aufsichtsrechtlich und umfasst logischerweise auch die gesetzliche







Voraussetzung, ob es überhaupt zu einer Neukalkulation kommen kann. Die


entgegenstehende Auffassung von Gramse (BeckOK VVG § 203 Rn. 23c f.) und OLG


Brandenburg kann ich nicht teilen. Diese Auffassung wird auch dem Ziel der


Treuhänderüberprüfung nicht gerecht, das maßgeblich der Streitvorbeugung und


Streitverhinderung dient (Langheid/Wandt § 203 Rn. 502). Dem BGH-Urteil v. 20.3.2024 – IV


ZR 68/22 (VersR 2024, 704 = r+s 2024, 454) entnehme ich, dass der BGH ähnlich denkt: Der


Zustimmungsvorbehalt nach § 155 Abs. 1 VAG betrifft unmittelbar die Prämienänderung und


Prämienberechnung (Rn. 46); im Rahmen der Überprüfung der Prämienneuberechnung sind


der AF und die Nachkalkulation zu überprüfen (Rn. 48). Zwar beziehen sich diese


Ausführungen primär auf die gerichtliche Überprüfung, aber § 155 VAG regelt die Prüfpflichten


des Treuhänders. Das übersieht OLG Brandenburg; aus der KVAV ist zu dieser Frage


überhaupt nichts herzuleiten.


(2)    Dass das Gericht das Anspringen des AF zu überprüfen hat, scheint unstreitig zu sein


(Gramse BeckOK VVG § 203 Rn. 23e). Dann muss man aber fragen, welchen Sinn die


(unterstellte) Nichtüberprüfung durch den Treuhänder haben soll, wenn seine Tätigkeit der


Streitvorbeugung dienen soll.


Gramse sieht in seiner Neukommentierung, die in Kürze erscheint, das anders.


Meine Frage lautet, wie das Thema in der Praxis gehandhabt wird: Prüfen die Treuhänder das


Anspringen des AF? Welche Unterlagen werden ihnen insoweit typischerweise zur Verfügung


gestellt? Es wäre schön, wenn Sie mir dazu Hinweise geben könnten.


Mit besten Grüßen


Jan Boetius
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